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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 28. Juni 2002 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 37 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (KOM(2002) 185 – 2002/0114 (CNS)).

In der Sitzung vom 4. Juli 2002 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, dass 
er diesen Vorschlag an den Ausschuss für Fischerei als federführenden Ausschuss sowie an 
den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Haushaltskontrolle und den Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik als mitberatende Ausschüsse 
überwiesen hat (C5-0313/2002).

Der Ausschuss für Fischerei benannte in seiner Sitzung vom 19. Juni 2002 Salvador Jové 
Peres als Berichterstatter.

Mit Schreiben vom 4. September 2002 beschloss der Ausschuss, den Ausschuss für Recht und 
Binnenmarkt gemäß Artikel 63 Absatz 2 der VO um eine Stellungnahme zur Rechtsgrundlage 
des Vorschlags zu ersuchen.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 9. Juli, 21. Oktober und 12. November 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit 14 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Struan Stevenson, Vorsitzender; Rosa Miguélez 
Ramos, stellvertretende Vorsitzende; Brigitte Langenhagen, stellvertretende Vorsitzende; 
Hugues Martin, stellvertretender Vorsitzender; Salvador Jové Peres, Berichterstatter; Elspeth 
Attwooll, Niels Busk, Arlindo Cunha, Ilda Figueiredo, Ian Stewart Hudghton, Heinz 
Kindermann, Giorgio Lisi, Albert Jan Maat, Ioannis Marinos, Camilo Nogueira Román, Juan 
Ojeda Sanz, Seán Ó Neachtain, Marit Paulsen, Manuel Pérez Álvarez, Fernando Pérez Royo 
(in Vertretung von Carlos Lage), Yves Piétrasanta (in Vertretung von Patricia McKenna), 
Bernard Poignant, Dominique F.C. Souchet (in Vertretung von Michael John Holmes), 
Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna und Herman Vermeer.

Die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Verbraucherpolitik und des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt zur 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage sind diesem Bericht beigefügt; der Ausschuss für 
Haushaltskontrolle hat am 1. Oktober 2002 beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am 13. November 2002 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (KOM(2002) 185 – 
C5-0313/2002 – 2002/0114(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2002) 185)1,

– vom Rat gemäß Artikel 37 des EG-Vertrags konsultiert (C5-0313/2002),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt zur 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage,

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Fischerei sowie der Stellungnahmen des 
Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik (A5-0392/2002),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt die Eröffnung des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsamen Erklärung 
vom 4. März 1975, falls der Rat beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen;

5. verlangt, erneut konsultiert zu werden, falls der Rat beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2 a (neu)

1 ABl. C noch nicht veröffentlicht.
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(2 a) Ist sich sämtlicher Faktoren bewusst, 
die zum Rückgang der bestehenden 
Bestände beitragen, wie z.B. 
Verschmutzung, Klimaänderungen und der 
Seeverkehr.

Begründung

Es muss gewährleistet sein, dass außer der direkt durch den Fang verursachten Überfischung 
der Bestände weitere, ebenso wichtige Faktoren berücksichtigt werden müssen, wie z.B. 
Verschmutzung, Klimaänderungen und der Seeverkehr.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3

(3) Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik 
sollte es daher sein, im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung unter 
ausgewogener Berücksichtigung 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Aspekte für eine nachhaltige Nutzung der 
lebenden aquatischen Ressourcen und eine 
nachhaltige Aquakultur zu sorgen.

(3) Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik 
sollte es daher sein, im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung unter 
ausgewogener Berücksichtigung 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Aspekte für eine nachhaltige Nutzung der 
lebenden aquatischen Ressourcen und eine 
nachhaltige Aquakultur zu sorgen; ein 
solches kohärentes Vorgehen der 
Gemeinschaft muss die Entwicklung einer 
nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit sowie 
die Erhaltung der Arbeitsplätze und der 
Lebensbedingungen der Arbeitnehmer 
dieses Sektors gewährleisten.

Begründung

Der Schutz und die Erhaltung der Meeresressourcen und eine rationelle und 
verantwortungsbewusste Nutzung dieser Ressourcen müssen ein unverzichtbares Element des 
Fischereimanagements bilden und sind wesentliche Voraussetzungen für das Überleben des 
Sektors.
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Änderungsantrag 3
Erwägung 3 a (neu)

(3 a) Der beim Weltgipfel für eine 
nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg angenommene 
Aktionsplan legt in dem Kapitel über den 
Schutz und die Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen die Anwendung 
des ökosystemorientierten Ansatzes zum 
Schutz der Artenvielfalt fest und sieht die 
Erhaltung und die Wiederaufstockung 
der Bestände auf ein nachhaltiges 
Höchstniveau bis 2015 vor.

Begründung

Eines der beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung erzielten Ergebnisse ist unbedingt 
hervorzuheben.

Änderungsantrag 4
Erwägung 3 b (neu)

(3 b) Die rationelle und 
verantwortungsbewusste Nutzung der 
Meeresressourcen auf der Grundlage der 
Nachhaltigkeit ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Überleben des 
gemeinschaftlichen Fischereisektors.

Begründung

Bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Änderungsantrag 5
Erwägung 5 a (neu)
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(5 a) Die sozioökonomischen 
Auswirkungen der Verringerung des 
Fischereiaufwands sollen durch die 
notwendigen Maßnahmen und die 
Aufstockung der Finanzmittel im Rahmen 
des FIAF und der internen Politiken der 
Union ausgeglichen werden.

Begründung

Die Verringerung des Fischereiaufwands wird negative sozioökonomische Auswirkungen 
haben, nicht nur im Fischereisektor, sondern auch in den von ihm abhängigen Gebieten. 
Daher müssen die Strukturmaßnahmen im Bereich der Fischerei und die ergänzenden 
Maßnahmen für den Sektor auf innenpolitischer Ebene (Haushaltskapitel B2-9) durch neue 
spezifische Instrumente und zusätzliche Finanzmittel verstärkt werden. Jede Reform, die nicht 
einen Ausgleich der Auswirkungen garantiert, die sie mit sich bringt, wäre ungerechtfertigt, 
da sie ein schlechtes Vorzeichen für den von der Kommission gemachten Vorschlag einer 
Neuprogrammierung des FIAF wäre.

Änderungsantrag 6
Erwägung 7 a (neu)

(7 a) Unterstützt den Vorschlag der 
Kommission, die Einführung neuer 
Systeme des Fischereimanagements zu 
prüfen, die bereits in anderen Staaten 
Erfolg hatten und dazu beitragen, die Ziele 
der GFP zu verbessern.

Begründung

Es gibt alternative Systeme der Bewirtschaftung zu den in der EU benutzten, die in anderen 
Staaten bereits gute Ergebnisse erzielt haben und die eine bessere Anpassung der Flotte an 
die tatsächlich zur Verfügung stehenden Bestände bedeuten können.

Änderungsantrag 7
Erwägung 10

(10) Zur Anpassung der Kapazitäten an die 
verfügbaren Ressourcen sollte die 
Gemeinschaftsflotte abgebaut werden; zur 
Erreichung dieses Ziels sind spezifische 

(10) Zur Anpassung der Kapazitäten an die 
verfügbaren Ressourcen sollte die 
Gemeinschaftsflotte abgebaut werden; zur 
Erreichung dieses Ziels sind spezifische 
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Maßnahmen vorzusehen, unter anderem die 
Festsetzung von Referenzgrößen für die 
Fischereikapazität, die nicht überschritten 
werden dürfen, die Bereitstellung 
zusätzlicher Gemeinschaftsmittel, um das 
Abwracken von Fischereifahrzeugen zu 
fördern, sowie nationale Zu- und 
Abgangsregelungen.

Maßnahmen vorzusehen, unter anderem die 
Festsetzung von Referenzgrößen für die 
Fischereikapazität, die nicht überschritten 
werden dürfen, Mittel zur vorübergehenden 
Einstellung der Fangtätigkeit, Begrenzung 
der Fangtage, selektivere technische 
Maßnahmen, nationale Zu- und 
Abgangsregelungen und, falls 
gerechtfertigt, das Abwracken von 
Fischereifahrzeugen.

Begründung

Das Abwracken sollte als letztes Mittel betrachtet werden, um eine Verringerung des 
Fischereiaufwands zu gewährleisten.

Änderungsantrag 8
Erwägung 12

(12) Die Regelungen, die seit 1983 den 
Zugang zu den Ressourcen innerhalb der 12-
Seemeilen-Zonen der Mitgliedstaaten 
beschränken, haben bisher zufriedenstellend 
funktioniert und sollten künftig auf Dauer 
angewandt werden.

(12) Die Regelungen, die seit 1983 den 
Zugang zu den Ressourcen innerhalb des 
Küstenmeers der 12-Seemeilen-Zonen der 
Mitgliedstaaten beschränken, haben bisher 
zufriedenstellend funktioniert, die jeweilige 
Küstenfischerei unterstützt und zur 
Schonung der Bestände einen wichtigen 
Beitrag geleistet, weshalb sie künftig auf 
Dauer angewandt werden sollten, damit sie 
einen unerlässlichen Beitrag leisten, um 
die traditionellen Fangtätigkeiten und die 
sozioökonomische Struktur der von der 
Fischerei abhängigen Gebiete zu erhalten, 
die kleine Küstenfischerei und die 
handwerkliche Fischerei zu verteidigen 
und die Fischbestände und den 
empfindlichsten Teil der Küstengewässer 
zu schützen.
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Begründung

Es ist darauf hinzuweisen, wie wichtig die Existenz einer ständigen Ausnahmeregelung für 
den Zugang zum Küstenmeer der 12-Seemeilen-Zonen ist. Die Regelungen haben den 
Fischereidruck in den biologisch empfindlichen Küstengebieten verringert und zu einer 
Schonung der Bestände beigetragen. Gleichzeitig wurde die ökonomische Stabilität der 
kleinen Küstenfischerei gesichert. Diese Argumente verdeutlichen eine unbefristete 
Verlängerung der genannten Regelungen.

Änderungsantrag 9
Erwägung 12 a (neu)

(12 a) Es kommt darauf an, die Zone des 
begrenzten Zugangs zu den Ressourcen für 
die Gebiete in äußerster Randlage auf 50 
Seemeilen auszuweiten und dabei ihre 
spezifischen Schwierigkeiten gemäß Artikel 
299 Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Gemeinschaft zu 
berücksichtigen.

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 10
Erwägung 14 a (neu)

(14 a) Unter Berücksichtigung der 
derzeitigen biologischen Situation der 
Bestände muss bei der relativen Stabilität 
auch auf die besonderen Bedürfnisse der 
Gebiete geachtet werden, deren 
Bevölkerung in besonderem Maße von der 
Fischerei und den mit ihr verbundenen 
Gewerbezweigen abhängig ist, so wie es der 
Rat in seiner Entschließung vom 
3. November 1976, insbesondere in Anhang 
VII, beschlossen hat.
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Begründung

Die Haager Entschließung, mit der die „Haager Präferenzen“ festgelegt wurden, war eine 
einstimmige Verpflichtung des Ministerrates im Jahr 1976. Damit handelt es sich um eine 
verbindliche Verpflichtung, die der Rat der EU eingegangen ist und die in der Präambel zu 
den Verordnungen (EG) 170/83 und 3760/92 eindeutig anerkannt wurde. Die Haager 
Entschließung wurde jedoch nie wirklich in die relative Stabilität einbezogen. Der 
Überarbeitungsprozess ermöglicht nun die umfassende Aufnahme der Haager Entschließung 
in die am Grundsatz der relativen Stabilität orientierten Verteilungsschlüssel.

Änderungsantrag 11
Erwägung 14 b (neu)

(14 b) Die Höhe des Fischereiaufwands 
wurde mit der Verordnung des Rates 
685/95 festgelegt und gewährleistet, dass 
das bestehende Gleichgewicht bei der Be-
wirtschaftung nach Fischereiaktivität und 
nach Zone in den westlichen Gewässern 
nicht gestört wird; daher ist auch die 
relative Stabilität in diesem Sinne zu 
verstehen.

Begründung

Es ist unbedingt notwendig, die Schutzmaßnahmen für biologisch empfindliche Gebiete 
aufgrund der jüngsten erheblichen Veränderungen der Fischereistrukturen in den betroffenen 
Gebieten zu verstärken.

Änderungsantrag 12
Erwägung 17

(17) Die Gemeinschaft sollte von den 
Mitgliedstaaten eine Wiedergutmachung in 
Form einer Quotenreduzierung fordern 
können, wenn gegen die Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen 
und hierdurch die gemeinsamen Ressourcen 
geschmälert wurden. Ist eine derartige 
Quotenreduzierung nicht möglich, so kann 
als Entschädigung ein Quotenäquivalent 
gefordert werden. Lässt sich feststellen, 
dass einem anderen Mitgliedstaat durch den 

(17) Strafen sollten die Schuldigen und die 
für die Umsetzung Verantwortlichen 
treffen; daher sollten die Regierungen der 
Mitgliedstaaten und die Kommission bei 
der Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten entschlossener vorgehen, 
wenn gegen die Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen 
und hierdurch die gemeinsamen Ressourcen 
geschmälert wurden. Fischer sollten nicht 
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Verstoß gegen die Vorschriften ein Nachteil 
entstanden ist, so sollte die 
Wiedergutmachung oder Entschädigung 
diesem Mitgliedstaat ganz oder teilweise 
zugesprochen werden.

für Maßnahmen oder Unterlassungen der 
Regierung ihres Mitgliedstaates bestraft 
werden, weil dies einer Bestrafung für ein 
fremdes Verschulden gleichkäme. Wenn 
einem Mitgliedstaat durch den Verstoß eines 
anderen Mitgliedstaates oder einer 
Gemeinschaftsinstitution gegen das 
Gemeinschaftsrecht ein Nachteil entstanden 
ist, so sollten alle Erwägungen in Bezug 
auf eine Wiedergutmachung oder 
Entschädigung im Rahmen eines 
rechtmäßigen Verfahrens in 
Übereinstimmung mit den in den Verträgen 
festgelegten Vertragsverletzungsverfahren 
angestellt werden.

Begründung

Das Konzept der quotengebundenen Strafen ist unbedingt aufzugeben, da es dem Grundsatz 
der Billigkeit widerspricht, Fischer für die Unterlassungen/Verstöße ihrer Mitgliedstaaten zu 
bestrafen. Die Kommission muss stattdessen die ihr vom Vertrag verliehenen Befugnisse 
aktiver nutzen.

Änderungsantrag 13
Erwägung 19

(19) Es sollte der Kommission möglich sein, 
zur Verhinderung künftiger Bestands-
schäden infolge einer etwaigen Nicht-
einhaltung der Vorschriften der Gemein-
samen Fischereipolitik sofortige Maß-
nahmen zu treffen.

(19) Es sollte der Kommission möglich sein, 
zur Verhinderung künftiger Bestands-
schäden infolge einer etwaigen Nicht-
einhaltung der Vorschriften der Gemein-
samen Fischereipolitik im Einklang mit den 
Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts 
einschließlich der Verhältnismäßigkeit und 
der legitimen Erwartungen sofortige Not-
fallmaßnahmen zu treffen.

Begründung

Derartige Maßnahmen sollten nur in Notfällen zulässig sein und müssen die Grundsätze des 
Gemeinschaftsrecht wahren.
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Änderungsantrag 14
Erwägung 20

(20) Damit sie ihrer Verpflichtung 
nachkommen kann, die Durchführung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik durch die 
Mitgliedstaaten zu überwachen und zu 
beurteilen, muss die Kommission mit 
entsprechenden Befugnissen ausgestattet 
werden.

(20) Damit sie ihrer Verpflichtung 
nachkommen kann, die Durchführung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik durch die 
Mitgliedstaaten zu überwachen und zu 
beurteilen, muss die Kommission mit 
entsprechenden Befugnissen und Mitteln 
ausgestattet werden.

Begründung

Die Befugnisse nützen gar nichts, wenn die verfügbaren Mittel zu ihrer Anwendung nicht 
angemessen sind. 

Änderungsantrag 15
Erwägung 21

(21) Um zu erreichen, dass die 
Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik eingehalten werden, 
müssen Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen allen 
einschlägigen Behörden intensiviert 
werden, insbesondere durch den Austausch 
nationaler Fischereiinspektoren und durch 
die Regelung, dass die Mitgliedstaaten den 
Inspektionsberichten von 
Gemeinschaftsinspektoren, Inspektoren 
eines anderen Mitgliedstaats oder 
Kommissionsinspektoren dieselbe 
Beweiskraft zur Feststellung des 
Sachverhalts zusprechen wie den eigenen 
Inspektionsberichten.

(21) Um zu erreichen, dass die 
Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik eingehalten werden, 
müssen Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen allen 
einschlägigen Behörden intensiviert 
werden, insbesondere unter Verstärkung 
der Gemeinschaftskontrollen und durch 
den Austausch nationaler 
Fischereiinspektoren und durch die 
Regelung, dass die Mitgliedstaaten den 
Inspektionsberichten von 
Gemeinschaftsinspektoren, Inspektoren 
eines anderen Mitgliedstaats oder 
Kommissionsinspektoren dieselbe 
Beweiskraft zur Feststellung des 
Sachverhalts zusprechen wie den eigenen 
Inspektionsberichten.

Begründung

In einer Gemeinschaftspolitik kommt es darauf an, die Gemeinschaftskontrollen zu 
verstärken. 
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Änderungsantrag 16
Erwägung 22

(22) Zur Umsetzung von Maßnahmen, die 
im Rahmen internationaler Übereinkünfte 
verabschiedet und für die Gemeinschaft 
verbindlich werden, wenn diese keinen 
Einspruch erhebt, sollte ein vereinfachtes 
Verfahren vorgesehen werden.

(22) Zur Umsetzung von Maßnahmen, die 
im Rahmen internationaler Übereinkünfte 
verabschiedet werden, ist von Fall zu Fall 
der Inhalt der Übereinkunft zu prüfen, um 
das Verfahren zu wählen, das die geltende 
Teilung der Kompetenzen respektiert.

Begründung

Die Umsetzung rechtskräftig ratifizierter internationaler Übereinkünfte muss die in der 
Fischerei bestehende Teilung der Kompetenzen zwischen Rat, Kommission und 
Mitgliedstaaten respektieren.

Änderungsantrag 17
Erwägung 23

(23) Da es sich bei den zur Durchführung 
dieser Verordnung erforderlichen 
Maßnahmen um Verwaltungsmaßnahmen 
oder Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite im Sinne des Artikels 2 des 
Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse1 handelt, sollten 
sie nach dem Verwaltungsverfahren gemäß 
Artikel 4 beziehungsweise dem 
Regelungsverfahren gemäß Artikel 5 
desselben Beschlusses erlassen werden.

(23) Da es sich bei einigen zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen um 
Verwaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite im Sinne des 
Artikels 2 des Beschlusses 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur 
Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse2 
handelt, sollten sie, falls möglich, nach 
dem Verwaltungsverfahren gemäß Artikel 
4 beziehungsweise dem 
Regelungsverfahren gemäß Artikel 5 
desselben Beschlusses erlassen werden.

___________________________

1 
ABl. 184 vom 17.07.1999, S. 23

__________________________

2 
ABl. 184 vom 17.07.1999, S. 23

Begründung

Einige der notwendigen Maßnahmen für die Anwendung dieses Vorschlags einer Verordnung 
gehen über die Durchführungsbefugnisse hinaus.
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Änderungsantrag 18
Erwägung 25

(25) Damit die Gemeinsame Fischereipolitik 
auf die besten wissenschaftlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Gutachten 
zurückgreifen kann, sollte die Kommission 
durch einen entsprechenden Ausschuss 
unterstützt werden.

(25) Damit die Gemeinsame Fischereipolitik 
auf die besten wissenschaftlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Gutachten 
zurückgreifen kann, wird die Kommission 
durch zwei Ausschüsse unterstützt: den 
STECF und den Ausschuss für Fischerei 
und Aquakultur. 

Begründung

Die Kommission wird bereits von zwei Ausschüssen für Fischerei unterstützt. Es ist 
zweckmäßig, ihre Unterstützung zu verstärken und nicht zu verwässern.

Änderungsantrag 19
Artikel 2 Absatz 1

1. Die Gemeinsame Fischereipolitik 
gewährleistet die Nutzung lebender 
aquatischer Ressourcen unter nachhaltigen 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen.

1. Die Gemeinsame Fischereipolitik 
gewährleistet die Nutzung lebender 
aquatischer Ressourcen unter nachhaltigen 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen.

Die Gemeinschaft ergreift hierzu unter 
Beachtung des Vorsorgeprinzips 
Maßnahmen mit dem Ziel, die lebenden 
aquatischen Ressourcen zu schützen und zu 
erhalten, ihre nachhaltige Nutzung zu 
sichern und die Auswirkungen der Fischerei 
auf die marinen Ökosysteme auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen. Sie setzt sich für 
die progressive Anwendung eines 
ökosystemorientierten Ansatzes im 
Fischereimanagement ein. Sie bemüht sich, 
ihren Beitrag zu produktiven 
Fischereitätigkeiten innerhalb einer 
rentablen und wettbewerbsfähigen 
Fischwirtschaft und Aquakultur zu leisten, 
die den von der Fischerei Abhängigen einen 
angemessenen Lebensstandard garantieren 
und den Verbraucherinteressen Rechnung 
tragen.

Die Gemeinschaft ergreift hierzu unter 
umfassender Beachtung des 
Vorsorgeprinzips Maßnahmen mit dem Ziel, 
die lebenden aquatischen Ressourcen zu 
schützen und zu erhalten, so dass sie 
weiterhin zahlreich vorkommen und sie 
weder von Erschöpfung bedroht sind noch 
das ökologische Gleichgewicht gestört wird, 
ihre nachhaltige Nutzung zu sichern und die 
Auswirkungen der Fischerei auf die marinen 
Ökosysteme auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen, und verstärkt die 
wissenschaftliche Forschung in diesem 
Bereich. Sie setzt sich für die progressive 
Anwendung eines ökosystemorientierten 
Ansatzes im Fischereimanagement ein. Sie 
bemüht sich, ihren Beitrag zu produktiven 
Fischereitätigkeiten innerhalb einer 
nachhaltigen Fischwirtschaft und 
Aquakultur zu leisten, die darauf abzielen, 
sowohl den von der Fischerei Abhängigen 
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einen angemessenen Lebensstandard zu 
garantieren als auch eine Politik 
umzusetzen, die im Interesse der 
Verbraucher ist.
Diese Ziele, Ausrichtung und Maßnahmen, 
umfassen auch die Fangtätigkeiten im 
Zuge der gemeinschaftlichen 
Fischereiabkommen mit Drittländern.

Begründung

Die wissenschaftliche Forschung sollte verstärkt werden. Die Fischwirtschaft muss sich um 
Effizienz bemühen, daher sind ihre besonderen Merkmale, die sie von den meisten anderen 
Wirtschaftsaktivitäten unterscheiden, anzuerkennen, insbesondere der wichtige Beitrag, den 
sie zur Nachhaltigkeit der von der Küstenfischerei abhängigen Gemeinden und zum Wohl der 
Verbraucher leistet. Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der 
Mitgliedstaaten außerhalb der gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von 
Fischereiabkommen stellt eine ebenso große Bedrohung der Meeresumwelt und der 
Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Auch diese Fangtätigkeiten sollten daher 
ausdrücklich in die Ziele, Ausrichtungen und Maßnahmen der Verordnung einbezogen 
werden.

Änderungsantrag 20
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a

a) eine klare Abgrenzung der 
Zuständigkeiten auf Gemeinschaftsebene, 
nationaler und lokaler Ebene;

a) eine klare Abgrenzung und Verteilung 
und eine strenge Einhaltung der 
Zuständigkeiten auf der Ebene der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
sowie auf nationaler und lokaler Ebene,  
wobei die gegenseitige Abhängigkeit aller 
dieser Ebenen zu berücksichtigen ist;
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Begründung

Die Definition der Kompetenzen könnte noch verbessert werden, dennoch sollte man die 
bestehende Definition respektieren und weitere Konfusion vermeiden. Vor allem ist es 
erforderlich, den gemeinschaftlichen Charakter der GFP zu bewahren und ein Höchstmaß an 
Integration und Kohärenz mit dem gesamten gemeinschaftlichen Besitzstand anzustreben.  Es 
ist zwar von wesentlicher Bedeutung, die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Akteure auf 
den einzelnen Ebenen des Fischereisektors zu umreißen, es ist jedoch genauso wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass keine dieser drei Ebenen für sich gesehen werden sollte, sondern als Teil 
eines Netzes gegenseitiger Abhängigkeiten.

Änderungsantrag 21
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c

c) eine breite Beteiligung aller Akteure auf 
allen Stufen vom Entwurf der Politik bis zu 
ihrer Umsetzung;

c) eine echte Beteiligung aller Akteure auf 
allen Stufen vom Entwurf der Politik bis zu 
ihrer Umsetzung, wobei der der GFP eigene 
regionale Charakter anerkannt wird, der 
die Besonderheiten des Fischerei-
managements sowie seine Auswirkungen 
auf die gefährdeten Küstengemeinden 
widerspiegelt;

Begründung

Natürlich müssen wissenschaftliche Gutachten überprüfbar, unabhängig und aktuell sein, 
andernfalls kann kein Vertrauen in das Managementsystem gesetzt werden. Die regionalen 
Gremien dürfen nicht einfach Diskussionsforen sein, die nur den unproduktiven 
Bürokratieaufwand vergrößern, sondern sie müssen Körperschaften mit 
Durchsetzungsfähigkeit und echten Entscheidungsbefugnissen sein, die die Beteiligten 
tatsächlich einbeziehen und gewährleisten, dass die Gemeinsame Fischereipolitik auf ihren 
Erfahrungen aufbaut und auf die tatsächlichen Probleme eingeht.

Änderungsantrag 22
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d a (neu)

(d a) Beachtung der internationalen 
Grundsätze und Leitlinien für ein 
nachhaltiges Fischereimanagement.
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Begründung

Auch die in diesem Bereich angenommenen internationalen Grundsätze und Leitlinien – etwa 
die sogenannten Lysekil-Leitlinien betreffend die Anwendung des Vorsorgeprinzips (1995) 
und die sogenannte Erklärung von Bergen zur Koordinierung der Umwelt- und Fischerei-
politik (1997) – müssen als Richtwerte für die Gemeinsame Fischereipolitik angemessen 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 23
Artikel 3 Buchstabe b

b) "Fischereifahrzeug": jedes Schiff, das 
entsprechend ausgerüstet und im Besitz 
einer Lizenz ist, um lebende aquatische 
Ressourcen kommerziell zu nutzen, 
Versuchsfischereien eingeschlossen;

b) "Fischereifahrzeug": jedes Schiff, das 
entsprechend ausgerüstet und im Besitz 
einer Lizenz ist, um lebende aquatische 
Ressourcen kommerziell zu nutzen, 
Versuchsfischereien und die Beförderung 
oder das Umladen von Fisch, der nicht 
aus der Aquakultur stammt, 
eingeschlossen;

Begründung

Eine Übereinstimmung mit der Kontrollregelung ist erforderlich.

Änderungsantrag 24
Artikel 3 Absatz j)

j) „Vorsorgeansatz im 
Fischereimanagement“: Grundsatz der 
Bestandsbewirtschaftung, wonach das 
Fehlen vollständiger wissenschaftlicher 
Gewissheit kein Grund dafür sein darf, 
Maßnahmen zu unterlassen oder 
aufzuschieben, die der Erhaltung von 
Zielarten, vergesellschafteten oder 
abhängigen Arten und Nichtzielarten sowie 
deren Lebensräumen dienen;

j) „Vorsorgeprinzip im 
Fischereimanagement“: Grundsatz der 
Bestandsbewirtschaftung, wonach das 
Fehlen vollständiger wissenschaftlicher 
Gewissheit kein Grund dafür sein darf, 
Maßnahmen zu unterlassen oder 
aufzuschieben, die der Erhaltung von 
Zielarten, vergesellschafteten oder 
abhängigen Arten und Nichtzielarten sowie 
deren Lebensräumen dienen, und wonach 
das Risikomanagement in einer 
verhältnismäßigen und 
nichtdiskriminierenden Art und Weise 
betrieben wird;
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Begründung

Um Verwirrung zu vermeiden, sollte einheitlich von Vorsorgeprinzip gesprochen werden. 
Normalerweise beruft man sich auf das Vorsorgeprinzip, wenn zweierlei Aspekte 
zusammenkommen: 1.) wird eingeräumt, dass etwas mit negativen Folgen einhergehen kann; 
und 2.) lässt sich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht folgern, welches das 
angemessene Schutzniveau für die Öffentlichkeit oder die Umwelt ist (obwohl die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse durchaus Zweifel an der Angemessenheit der bestehenden 
Schutzniveaus aufkommen lassen). Eine wissenschaftliche Risikoabschätzung sollte auf der 
Grundlage aller vorliegenden Informationen durchgeführt werden. Ausgehend von dieser 
Analyse müssen die politischen Entscheidungsträger dann beschließen, in welcher Form das 
Risikomanagement erfolgen soll. Dabei sollten sie feststellen, welches Risiko den eventuell 
Betroffenen zugemutet werden kann. Die Entscheidungen müssen die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit, der Nichtdiskriminierung und der Kohärenz wahren sowie eine 
Untersuchung der Nutzen und «Kosten» der Handlungen/Unterlassungen umfassen und 
sollten laufend anhand der jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen überprüft werden.

Änderungsantrag 25
Artikel 3 Buchstabe m

m) "Fangkapazität": gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2930/86 des Rates 
die Tonnage eines Schiffes in BRZ und 
seine Maschinenleistung in kW. Bei 
bestimmten Fangtätigkeiten kann die 
Kapazität auch über die Anzahl und/oder 
Größe des eingesetzten Fanggeräts 
definiert werden;

m) "Fangkapazität": gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2930/86 des Rates 
die Tonnage eines Schiffes in BRZ und 
seine Maschinenleistung in kW;

Begründung

Die Unklarheit und fehlende Definition der Fanggeräte, die mehr mit dem Fischereiaufwand 
zusammenhängen, sind zu beseitigen. 

Änderungsantrag 26
Artikel 3 Buchstabe n

n) "Flottenabgang": die Streichung eines 
Schiffes aus dem Fischereiflottenregister 
eines Mitgliedstaats. Solange ein Schiff 
die Flagge eines Mitgliedstaats führt, gilt 
es nicht als Flottenabgang;

n) "Flottenabgang": die Streichung eines 
Fischereifahrzeuges aus dem 
Fischereiflottenregister eines 
Mitgliedstaats;
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Begründung

Man sollte die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, Schiffe und Besatzungen auf andere 
Tätigkeiten umzustellen, wie z.B. Fremdenverkehr oder Aquakultur.

Änderungsantrag 27
Artikel 4 Absatz 2 Einleitung

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
werden anhand der verfügbaren 
wissenschaftlichen und technischen 
Gutachten und insbesondere der Berichte 
des nach Artikel 34 eingesetzten 
Ausschusses ausgearbeitet. Sie können 
insbesondere für jeden Bestand die 
nachstehenden Maßnahmen zur 
Begrenzung der fischereilichen 
Sterblichkeit und der Auswirkungen des 
Fischfangs auf die Umwelt einschließen:

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
werden anhand der verfügbaren 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und technischen Gutachten und 
insbesondere der Berichte des nach Artikel 
32 und 34 eingesetzten Ausschusses 
ausgearbeitet. Sie können insbesondere für 
jeden Bestand einschließlich 
Nichtzielarten – sofern dies relevant ist – 
die nachstehenden Maßnahmen zur 
Begrenzung der fischereilichen 
Sterblichkeit und der Auswirkungen des 
Fischfangs auf die Umwelt einschließen:

Begründung

Die nachhaltige Bewirtschaftung sollte sowohl die Fischbestände als auch die Fischer 
berücksichtigen. Wenn restriktive Maßnahmen getroffen werden, so sollten ihre Modalitäten 
dahin tendieren, dass sich ihre sozialen Auswirkungen auf die von der Fischerei abhängige 
Bevölkerung abschwächen. Artikel 32 bezieht sich auf die regionalen Beratungsgremien und 
Artikel 34 auf den Wissenschaftlich-technischen und Wirtschaftlichen Ausschuss für 
Fischerei. Beide sollten in der Lage sein, wertvolle Ratschläge zu erteilen, auf deren 
Grundlage die in Absatz 1 genannten Maßnahmen ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 28
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe h (neu)

h) Prüfung der Einführung neuer Systeme 
des Fischereimanagements, die bereits in 
anderen Staaten Erfolg hatten und die dazu 
beitragen sollen, die Ziele der GFP zu 
verbessern;
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Begründung

Es gibt alternative Managementsysteme zu den in der EU benutzten, die in anderen Staaten 
bereits gute Ergebnisse erzielt haben und die eine bessere Anpassung der Flotte an die 
tatsächlich verfügbaren Bestände bedeuten können.

Änderungsantrag 29
Artikel 5 Überschrift

Mehrjährige Bewirtschaftungspläne Mehrjährige und multispezifische 
Bewirtschaftungspläne

Begründung

Die Bewirtschaftungspläne müssen multispezifisch sein, um Erfolg zu haben, und dabei die 
bestehenden Beziehungen zwischen den einzelnen Beständen berücksichtigen.

Änderungsantrag 30
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a

a) bei Beständen außerhalb sicherer 
biologischer Grenzen deren rasche 
Rückkehr zu Bestandsgrößen innerhalb 
dieser Grenzen gewährleisten;

a) bei Beständen außerhalb sicherer 
biologischer Grenzen deren Rückkehr zu 
Bestandsgrößen innerhalb dieser Grenzen 
gewährleisten, und zwar in 
kürzestmöglicher Frist und mit möglichst 
geringen sozioökonomischen 
Auswirkungen;

Begründung

Die Geschwindigkeit bei der Wiederauffüllung der Bestände sollte angepasst werden, um den 
Fortbestand des Fischereisektors zu gewährleisten.

Änderungsantrag 31
Artikel 5 Absatz 3

3. Die Ausarbeitung der mehrjährigen Pläne 
erfolgt anhand des Vorsorgeansatzes für das 
Fischereimanagement. Sie werden auf der 
Grundlage von Referenzwerten für die 
Bestandserhaltung aufgestellt, die von 

3. Die Ausarbeitung der mehrjährigen Pläne 
erfolgt anhand des Vorsorgeprinzips für das 
Fischereimanagement. Sie werden auf der 
Grundlage von Referenzwerten für die 
Bestandserhaltung aufgestellt, die von 
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einschlägigen wissenschaftlichen Gremien 
empfohlen werden.

einschlägigen wissenschaftlichen Gremien 
empfohlen werden.

Begründung

 Um Verwirrung zu vermeiden, sollte einheitlich von Vorsorgeprinzip gesprochen werden.

Änderungsantrag 32
Artikel 5 Absatz 4 Einleitung

4. Die mehrjährigen Pläne schließen 
Zielvorgaben ein, anhand deren die 
Rückkehr des Bestands in sichere 
biologische Grenzen oder die Wahrung der 
Bestandslage innerhalb solcher Grenzen 
abgeschätzt wird. Zielwerte werden 
festgesetzt für:

4. Die mehrjährigen Pläne sollen bis auf 
einige Ausnahmen multispezifisch sein 
und schließen Zielvorgaben ein, anhand 
deren die Rückkehr des Bestands in sichere 
biologische Grenzen oder die Wahrung der 
Bestandslage innerhalb solcher Grenzen 
abgeschätzt wird. Zielwerte werden 
festgesetzt für:

Begründung

Die Pläne müssen multispezifisch sein, um Erfolg zu haben, wobei auch die bestehenden 
Beziehungen zwischen den einzelnen Beständen zu berücksichtigen sind.

Änderungsantrag 33
Artikel 5 Absatz 4 letzter Unterabsatz

Die Pläne setzen Prioritäten, um diese 
Zielwerte zu erreichen, und schließen bei 
Bedarf Ziele für andere lebende aquatische 
Ressourcen sowie die Erhaltung oder 
Verbesserung der Ökosysteme ein.

Die Pläne setzen Prioritäten, um diese 
Zielwerte zu erreichen, und schließen im 
Einklang mit den im Aktionsplan der 
Gemeinschaft festgelegten Zielen zur 
Einbeziehung der 
Umweltschutzerfordernisse in die 
Gemeinsame Fischereipolitik bei Bedarf 
Ziele für andere lebende aquatische 
Ressourcen sowie die Erhaltung oder 
Verbesserung der Ökosysteme ein.
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Begründung

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass in den Vorschriften über die mehrjährigen 
Managementpläne direkt auf die Ziele und Erfordernisse des Aktionsplans der Gemeinschaft 
zur Einbeziehung der Umweltschutzerfordernisse in die Gemeinsame Fischereipolitik Bezug 
genommen wird. Ohne diese ausdrückliche Bezugnahme wird die Einbeziehung des 
Umweltschutzes womöglich nicht als Ziel angesehen, wie in Artikel 1 dieser Verordnung 
festgelegt, sondern wird lediglich als „Anhängsel“ betrachtet. Dies wäre ein Beweis für das 
anhaltende Engagement des Europäischen Parlaments zur Achtung der Erfordernisse des 
Vertrags gemäß Artikel 6 im Bereich der Fischerei.

Änderungsantrag 34
Artikel 5 Absatz 6

6. Die Kommission erstattet Bericht, 
inwieweit die vorgegebenen Zielwerte über 
den mehrjährigen Bewirtschaftungsplan 
erreicht wurden.

6. Die Kommission erstattet jährlich dem 
Rat und dem Europäischen Parlament 
einen Bericht über die Effizienz aller 
mehrjährigen Bewirtschaftungspläne, um 
die für jeden einzelnen festgelegten 
Zielwerte zu erreichen.

Begründung

Es sollte angegeben werden, welche Form, Periodizität und Empfänger die Informationen 
über die Effizienz der Bewirtschaftungspläne haben sollten.

Änderungsantrag 35
Artikel 6 Absatz 1

1. Für Bestände, für die ein mehrjähriger 
Bewirtschaftungsplan verabschiedet 
wurde, beschließt der Rat die 
Fangbeschränkungen und/oder 
Beschränkungen des Fischereiaufwands 
sowie damit verbundene Bedingungen, die 
im ersten Jahr des Fischfangs im 
Rahmen des Plans gelten. Für die 
nachfolgenden Jahre werden die 
Fangbeschränkungen und/oder 
Beschränkungen des Fischereiaufwands 
in Übereinstimmung mit den 
Bestandsregeln, die im 
Bewirtschaftungsplan festgelegt sind, 

1. Der Rat beschließt gemäß den in Artikel 
37 Absatz  2 des Vertrages vorgesehenen 
Verfahren die Fangbeschränkungen 
und/oder Beschränkungen des 
Fischereiaufwands sowie damit 
verbundene Bedingungen.
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nach dem Verfahren des Artikels 31 
Absatz 2 von der Kommission 
beschlossen.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 36.

Änderungsantrag 36
Artikel 6 Absatz 2

2. Für Bestände ohne mehrjährigen 
Bewirtschaftungsplan oder Bestände, für 
die in einem solchen Plan keine 
Bestandsregeln festgesetzt sind, beschließt 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag der Kommission etwaige 
Fangbeschränkungen und/oder 
Beschränkungen des Fischereiaufwands 
sowie damit verbundene Bedingungen.

entfällt

Begründung

Die Geschwindigkeit bei der Erholung der Bestände ist der wichtigste Parameter bei der 
Dauerhaftigkeit der Fischereitätigkeit. Daher kann man nicht zu dem Schluss gelangen, dass 
ihre Definition eine bloße Durchführungskompetenz ist und dass ihre Festlegung durch die 
Kommission gemäß den Artikeln 37, 202 und 211 des EG-Vertrags erfolgt. Es sind die 
unangenehmen Folgen zu vermeiden, die sich aus der Bewirtschaftung mit vielfachen 
Instrumenten ergeben. Um die Probleme aufgrund der Fangbeschränkungen zu vermeiden, 
sollte man es durch ein System ersetzen, das auf der Beschränkung des Fischereiaufwands 
beruht. (Gemeinsame Begründung der Änderungsanträge 33 und 34)

Änderungsantrag 37
Artikel 7 Absatz 1

1. Ist die Erhaltung von lebenden 
aquatischen Ressourcen oder des 
Ökosystems infolge fischereilicher 
Tätigkeiten ernsthaft gefährdet und 
sofortiges Handeln erforderlich, so kann 
die Kommission auf begründeten Antrag 
eines Mitgliedstaats oder von sich aus 

1. Ist die Erhaltung von lebenden 
aquatischen Ressourcen oder des 
Ökosystems infolge fischereilicher 
Tätigkeiten ernsthaft gefährdet und 
sofortiges Handeln erforderlich, so kann 
die Kommission auf begründeten Antrag 
eines Mitgliedstaats auf Empfehlung des 
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Sofortmaßnahmen mit einer Laufzeit von 
höchstens einem Jahr beschließen.

in Artikel 34 eingesetzten Ausschusses 
oder der wissenschaftlichen Ausschüsse 
der regionalen Fischereiorganisationen 
Sofortmaßnahmen mit einer Laufzeit von 
höchstens sechs Monaten beschließen.

Begründung

Die Frist von sechs Monaten ist mehr als ausreichend und ermöglicht die Anwendung von 
langfristigeren Maßnahmen nach dem üblichen Verfahren unter Einhaltung der in den 
Verträgen festgelegten Kompetenzen.

Änderungsantrag 38
Artikel 7 Absatz 2

2. Der Mitgliedstaat übermittelt seinen 
begründeten Antrag gemäß Absatz 1 
gleichzeitig der Kommission und den 
übrigen Mitgliedstaaten sowie den 
zuständigen regionalen 
Beratungsgremien, die der Kommission 
ihre schriftlichen Äußerungen binnen fünf 
Arbeitstagen nach Eingang des Antrags 
zustellen können.

2. Der Mitgliedstaat übermittelt seinen 
begründeten Antrag gemäß Absatz 1 
gleichzeitig der Kommission und den 
übrigen Mitgliedstaaten, die der 
Kommission ihre schriftlichen Äußerungen 
binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang des 
Antrags zustellen können.

Die Kommission entscheidet über den 
begründeten Antrag binnen 15 
Arbeitstagen nach dessen Eingang.

Die Kommission entscheidet über den 
begründeten Antrag binnen 15 
Arbeitstagen nach dessen Eingang.

Begründung

Es ist nicht zweckmäßig, die regionalen Beratungsgremien mit den Mitgliedstaaten 
gleichzusetzen. Die Beschlüsse der Kommission müssen mit objektiven Kriterien und durch 
ein transparentes und nicht-diskriminierendes Verfahren gefasst werden. Man sollte sich 
fragen, mit welchem demokratischen Verfahren die regionalen Beratungsgremien in einer 
Frist von fünf Tagen Stellungnahmen entgegennehmen könnten.

Änderungsantrag 39
Artikel 10 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen 
zum Abbau der Fangkapazitäten ihrer 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
insbesondere Maßnahmen zum Abbau der 
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Flotten, um ein dauerhaftes Gleichgewicht 
zwischen diesen Kapazitäten und den 
Fangmöglichkeiten der Gemeinschaft 
herzustellen und den nach Artikel 6 
erlassenen Maßnahmen Rechnung zu tragen.

Fangkapazitäten ihrer Flotten, um ein 
dauerhaftes Gleichgewicht zwischen diesen 
Kapazitäten und den Fangmöglichkeiten der 
Gemeinschaft herzustellen und den nach 
Artikel 6 erlassenen Maßnahmen Rechnung 
zu tragen.

Begründung

Die Erhaltung der Ressourcen erfolgt nicht allein durch Maßnahmen zum Abbau der 
Flottenkapazität, sondern auch durch andere Instrumente wie TAC, Quoten und technische 
Maßnahmen.

Änderungsantrag 40
Artikel 10 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Fangkapazitäten die in Artikel 11 und 
Absatz 4 dieses Artikels genannten 
Referenzgrößen nicht übersteigen.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Fangkapazitäten die in Artikel 11 und 
Absatz 4 dieses Artikels genannten 
Referenzgrößen nicht übersteigen, und 
berücksichtigen dabei die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen eines solchen 
Instruments.

Begründung

Es ist immer notwendig, die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
berücksichtigen; eine zu strenge Anwendung des Systems würde die Fischereitätigkeit 
gefährden. 

Änderungsantrag 41
Artikel 11 Absatz 1

1. Die Kommission legt nach dem Verfahren 
des Artikels 31 Absatz 2 für jeden 
Mitgliedstaat Referenzgrößen für die 
Fangkapazitäten der Fischereifahrzeuge der 
Gemeinschaft unter der Flagge des 
jeweiligen Mitgliedstaats fest.

1. Die Kommission legt nach dem Verfahren 
des Artikels 31 Absatz 2 für jeden 
Mitgliedstaat Referenzgrößen für die 
Fangkapazitäten der Fischereifahrzeuge der 
Gemeinschaft unter der Flagge des 
jeweiligen Mitgliedstaats fest.

Die Referenzgrößen entsprechen der Summe 
der Ziele des Mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramms 1997-2002 

Die Referenzgrößen entsprechen der Summe 
der Ziele des Mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramms 1997-2002 
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(nachstehend "MAP IV" genannt), die in 
Anwendung der Entscheidung des Rates 
97/143/EG für jedes Segment zum 
31. Dezember 2002 festgesetzt wurden.

(nachstehend "MAP IV" genannt), die in 
Anwendung der Entscheidung des Rates 
97/143/EG für jedes Segment zum 
31. Dezember 2002 festgesetzt wurden. 
Diese Referenzgrößen werden regelmäßig 
überprüft, um Änderungen der Fischerei 
aufgrund Wirksamkeit technologischer 
Verbesserungen zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 42
Artikel 12

Um einen allgemeinen 
Fangkapazitätsanstieg zu verhindern, 
steuern die Mitgliedstaaten die Flottenzu- 
und -abgänge so, dass die 
Gesamtfangkapazität der Zugänge zu 
keinem Zeitpunkt die 
Gesamtfangkapazität der Abgänge 
übersteigt.

Um einen allgemeinen 
Fangkapazitätsanstieg zu verhindern, 
steuern die Mitgliedstaaten die Flottenzu- 
und -abgänge so, dass die Referenzmengen 
nicht überschritten werden.

Begründung

Wenn man die Fangkapazität regulieren möchte, sollte man die Parameter verwenden, die 
darauf Bezug nehmen. Die Entwicklung der Anzahl der Fischereifahrzeuge sollte sich nicht 
mit der Entwicklung der Fangkapazität überschneiden.

Änderungsantrag 43
Artikel 15 Absatz 2

2. Jeder Mitgliedstaat macht der 
Kommission die Mindestangaben gemäß 
Absatz 1 zugänglich.

2. Jeder Mitgliedstaat macht der 
Kommission die Mindestangaben gemäß 
Absatz 1 zugänglich, und die Kommission 
ist berechtigt, sie durch Inspektionen oder 
auf andere Weise zu überprüfen.

Änderungsantrag 44
Artikel 15 Absatz 3

3. Die Kommission erstellt eine 
Fischereiflottenkartei der Gemeinschaft, in 

3. Die Kommission erstellt eine 
elektronische Fischereiflottenkartei der 
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der die nach Absatz 2 eingegangenen 
Angaben gespeichert werden, und macht 
diese den Mitgliedstaaten zugänglich.

Gemeinschaft, in der die nach Absatz 2 
eingegangenen Angaben gespeichert 
werden, und macht diese der Öffentlichkeit 
zugänglich.

Begründung

Angaben über die Fischereiflotten sollten öffentlich zugänglich sein, um gegen die hinlänglich 
bekannte Undurchsichtigkeit dieser Informationen vorzugehen. Am effektivsten kann dies auf 
elektronischem Weg geschehen.

Änderungsantrag 45
Artikel 17 Absatz 1

1. Alle Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft 
haben vorbehaltlich der nach Kapitel II 
erlassenen Maßnahmen gleichberechtigten 
Zugang zu den Gewässern und Ressourcen 
in allen Gemeinschaftsgewässern mit 
Ausnahme der in Absatz 2 genannten 
Gebiete.

1. Alle Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft 
haben vorbehaltlich der nach Kapitel II 
erlassenen Maßnahmen gleichberechtigten 
Zugang zu den Gewässern und Ressourcen 
in allen Gemeinschaftsgewässern mit 
Ausnahme der in Absatz 2 und 3 sowie in 
Artikel 18 und 19 genannten Gebiete.

Begründung

Es kommt darauf an, das Gebiet der Zugangsbeschränkung zu den Ressourcen für die Gebiete 
in äußerster Randlage auf 50 Seemeilen zu erweitern und ihre spezifischen Schwierigkeiten zu 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 46
Artikel 17 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten haben das Recht, den 
Fischfang in den Gewässern unter ihrer 
Hoheit oder Gerichtsbarkeit bis zu einer 
Entfernung von 12 Seemeilen von den 
Basislinien Fischereifahrzeugen 
vorzubehalten, die von Häfen der 
angrenzenden Küste aus traditionell in 
diesen Gewässern fischen, unbeschadet der 
Vereinbarungen, die für Fischereifahrzeuge 
der Gemeinschaft unter der Flagge anderer 

2. Die Mitgliedstaaten haben das Recht, den 
Fischfang in den Gewässern des 
Küstenmeers unter ihrer Hoheit oder 
Gerichtsbarkeit bis zu einer Entfernung von 
12 Seemeilen von den Basislinien 
Fischereifahrzeugen vorzubehalten, die von 
Häfen der angrenzenden Küste aus 
traditionell in diesen Gewässern fischen, 
unbeschadet der Vereinbarungen, die für 
Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft unter 
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Mitgliedstaaten im Rahmen nachbarlicher 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten 
gelten, und der Vereinbarungen in Anhang I, 
die für jeden Mitgliedstaat die 
geographischen Gebiete innerhalb der 
Küstenstreifen der anderen Mitgliedstaaten, 
in denen Fischfang betrieben wird, und die 
betreffenden Arten festsetzen.

der Flagge anderer Mitgliedstaaten im 
Rahmen nachbarlicher Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten gelten, und 
der Vereinbarungen in Anhang I, die für 
jeden Mitgliedstaat die geographischen 
Gebiete innerhalb der Küstenstreifen der 
anderen Mitgliedstaaten, in denen Fischfang 
betrieben wird, und die betreffenden Arten 
festsetzen.

Änderungsantrag 47
Artikel 17 Absatz 3 (neu)

3. Das in Ziffer 2 festgelegte Gebiet, das für 
die Gebiete in äußerster Randlage bis auf 
50 Seemeilen erweitert wird.

Begründung

Es kommt darauf an, das Gebiet der Zugangsbegrenzung zu den Ressourcen für die Gebiete 
in äußerster Randlage auf 50 Seemeilen zu erweitern und dabei ihre spezifischen 
Schwierigkeiten zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 48
Artikel 18 Absatz 1

1. In dem in Anhang II beschriebenen Gebiet 
unterliegt die Tätigkeit von 
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft mit 
einer Länge zwischen den Loten von 
mindestens 26 m, die Grundarten außer 
Stintdorsch und Blauen Wittling befischen, 
einer Regelung der vorherigen 
Genehmigung im Einklang mit den 
Bestimmungen dieser Verordnung und 
besonders Anhang II.

1. In dem in Anhang II beschriebenen Gebiet 
unterliegt die Tätigkeit von 
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft mit 
einer Länge zwischen den Loten von 
mindestens 26 m, die Grundarten außer 
Stintdorsch und Blauen Wittling befischen, 
in Bezug auf Arten, die in diesem Gebiet 
von besonderer Bedeutung sind und für die 
aufgrund der Merkmale ihrer Nutzung eine 
biologische Empfindlichkeit besteht, einer 
Regelung der vorherigen Genehmigung im 
Einklang mit den Bestimmungen dieser 
Verordnung und besonders Anhang II.
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Begründung

Der eingefügte Satzteil war in den entsprechenden Artikeln der Verordnungen (EWG) Nr. 
170/83 und Nr. 3760/92, also den beiden früheren Verordnungen zur Shetland-Box, enthalten. 
Die Beibehaltung der Shetland-Box ist nach wie vor gerechtfertigt, und der eingefügte Satzteil 
sollte auch in die neue Verordnung aufgenommen werden.

Änderungsantrag 49
Artikel 20 Absatz 2

2. Erhält die Gemeinschaft neue 
Fangmöglichkeiten, so entscheidet der Rat 
unter Berücksichtigung der Interessen der 
einzelnen Mitgliedstaaten über das 
Verfahren zur Aufteilung dieser 
Möglichkeiten.

2. Erhält die Gemeinschaft neue 
Fangmöglichkeiten, so entscheidet der Rat 
unter Berücksichtigung der Interessen der 
einzelnen Mitgliedstaaten über das 
Verfahren zur Aufteilung dieser 
Möglichkeiten unter besonderer 
Berücksichtigung der stark von der 
Fischerei abhängigen Küstengebiete.

Begründung

Die von der Fischerei abhängigen Küstengebiete sind in vielen Fällen arm und benachteiligt. 
Ihr Sozial- und Wirtschaftsgefüge muss geschützt werden.

Änderungsantrag 50
Artikel 20 Absatz 2 a (neu)

2 a. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
ist vor jeder Entscheidung zur Nutzung 
einer zuvor nicht genutzten 
gemeinschaftlichen Fangmöglichkeit 
erforderlich. Die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dieser Prüfung werden 
bis spätestens 1. Juli 2004 festgelegt. Bis 
diese Maßnahmen in Kraft treten, dürfen 
keine zuvor nicht genutzten 
gemeinschaftlichen Fangmöglichkeiten 
genutzt werden. Nach Inkrafttreten dieser 
Maßnahmen muss jede Entscheidung 
darüber, ob und wie eine bestimmte 
Möglichkeit genutzt wird, auf den 
Ergebnissen der entsprechenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung beruhen.
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Begründung

Angesichts der geplanten Zunahme der so genannten «neuen» Fischereiaktivitäten  ist es von 
grundlegender Bedeutung, dass es eine Bestimmung gibt, die eine wissenschaftliche 
Beurteilung der Auswirkungen der neuen Arten der Fischerei auf die Umwelt ermöglicht. 
Dies sollte im Hinblick auf die schwerwiegenden Auswirkungen bestimmter kürzlich 
eingeführter Arten der Fischerei - wie etwa die Beifänge von Walen bei der Gespannfischerei 
auf Barsch, die Schädigung von Meeresgrundpopulationen durch Schleppnetze in tiefen 
Gewässern usw. - ein Mindesterfordernis sein. Das schließt nicht aus, dass neue 
Fischereiaktivitäten eingeführt werden können, sondern macht ihre Einführung nur 
umweltverträglicher. Dies würde im Einklang mit Erwägung 7 der Verordnung über 
Strukturbeihilfen stehen, der zufolge finanzielle Beihilfen an in der kleinen Küstenfischerei 
tätige Unternehmen erlaubt sind, sofern diese nicht empfindliche Lebensräume schädigen.

Änderungsantrag 51
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a

a) der Kapitän verkauft Fischereierzeugnisse 
ausschließlich an eingetragene Käufer oder 
auf einer eingetragenen Auktion;

a) der Kapitän verkauft Fischereierzeugnisse 
ausschließlich an eingetragene Käufer oder 
auf einer eingetragenen Auktion, 
ausgenommen Kleinverkäufe ab Kutter;

Begründung

 Kleinverkäufe ab Kutter sollten von den Vermarktungsverpflichtungen ausgenommen 
werden.

Änderungsantrag 52
Artikel 23 Absatz 1

1. Sofern im Gemeinschaftsrecht nicht 
anders vorgesehen, sorgen die 
Mitgliedstaaten für die wirksame 
Durchführung der Überwachung und der 
Kontrollen und die Durchsetzung der 
Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik.

1. Sofern im Gemeinschaftsrecht nicht 
anders vorgesehen, arbeiten die 
Mitgliedstaaten an der wirksamen 
Durchführung der Überwachung und der 
Kontrollen und die Durchsetzung der 
Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik im Rahmen ihrer 
Kompetenzen zusammen und arbeiten mit 
der Kommission in dem Bereich 
zusammen, für den die regionalen 
Fischereiorganisationen zuständig sind.
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Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 53.

Änderungsantrag 53
Artikel 23 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten überwachen die 
Tätigkeiten, die innerhalb des 
Geltungsbereichs der Gemeinsamen 
Fischereipolitik auf ihrem Hoheitsgebiet 
oder in den Gewässern unter ihrer Hoheit 
oder Gerichtsbarkeit ausgeübt werden. Sie 
überwachen ferner den Zugang zu den 
Gewässern und Ressourcen und die 
Fangtätigkeiten von Fischereifahrzeugen 
der Gemeinschaft unter ihrer Flagge und 
Staatsangehörigen ihres Landes außerhalb 
der Gemeinschaftsgewässer.

2. Die Mitgliedstaaten überwachen die 
Tätigkeiten, die innerhalb des 
Geltungsbereichs der Gemeinsamen 
Fischereipolitik auf ihrem Hoheitsgebiet 
oder in den Gewässern unter ihrer Hoheit 
oder Gerichtsbarkeit ausgeübt werden. Sie 
arbeiten ferner bei der Kontrolle des 
Zugangs zu den Gewässern und 
Ressourcen und die Fangtätigkeiten von 
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft 
einschließlich Fischtransportschiffen 
unter ihrer Flagge und Staatsangehörigen 
ihres Landes außerhalb der 
Gemeinschaftsgewässer zusammen.

Begründung

Der Vorschlag berücksichtigt nicht die Gemeinschaftskompetenz bei der Kontrolle in den von 
internationalen Organisationen bewirtschafteten Gewässern. Die Tätigkeiten der 
Gemeinschaft zur Überwachung und Kontrolle sind zu verstärken. Der vorgeschlagene 
Wortlaut würde nicht mit den Artikeln 26 und 27 übereinstimmen.

Änderungsantrag 54
Artikel 24 Buchstabe c

c) die Untersuchung, rechtliche Verfolgung 
und Ahndung von Verstößen gemäß 
Artikel 25;

c) die Untersuchung, rechtliche Verfolgung 
der Zuwiderhandelnden und Ahndung von 
Verstößen gemäß Artikel 25;

Begründung

Der Änderungsantrag bedarf keiner weiteren Erklärung.
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Änderungsantrag 55
Artikel 24 Unterabsatz 3

Die Maßnahmen werden ausreichend 
dokumentiert. Sie sind angemessen, 
wirksam und abschreckend.

Die Maßnahmen werden ausreichend 
dokumentiert und unverzüglich 
veröffentlicht. Sie sind angemessen, 
wirksam und abschreckend.

Begründung

Nur durch größere Transparenz können die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam und 
abschreckend sein und wird den europäischen Bürgern ermöglicht, durch Entscheidungen auf 
der Grundlage hinreichender Informationen die Entwicklung zu beeinflussen.

Änderungsantrag 56
Artikel 25 Absatz 3

Die im Rahmen der Verfahren nach Absatz 
2 verhängten Strafen umfassen je nach 
Schwere des Verstoßes:

Die im Rahmen der Verfahren nach Absatz 
2 verhängten Strafen umfassen je nach 
Schwere des Verstoßes und gemäß den 
entsprechenden Bestimmungen der 
nationalen Rechtsvorschriften:

Begründung

Strafen, die aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die Gemeinsamen Fischereipolitik 
verhängt werden, unterliegen den Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften.

Änderungsantrag 57
Artikel 25 Absatz 4

4. Unbeschadet der in den Absätzen 1, 2 und 
3 genannten Verpflichtungen beschließt der 
Rat über die Höhe des Strafmaßes, das die 
Mitgliedstaaten bei Verhaltensweisen 
anwenden, die einen schweren Verstoß im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1447/1999 
darstellen. 

4. Unbeschadet der in den Absätzen 1, 2 und 
3 genannten Verpflichtungen beschließt der 
Rat über die Höhe des Mindeststrafmaßes, 
das die Mitgliedstaaten in der gesamten 
Gemeinschaft bei Verhaltensweisen 
anwenden, die einen schweren Verstoß im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1447/1999 
darstellen. 
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Begründung

Die bestehenden Strafen für schwerwiegende Verstöße gegen die Gemeinsame 
Fischereipolitik unterscheiden sich in den einzelnen Mitgliedstaaten stark. Während die 
genaue Höhe und Art einer Strafe von den Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften 
abhängen, würde die Anwendung einer gemeinschaftsweiten Regelung von harmonisierten 
Mindeststrafen viel zu einer stärkeren Legitimität dieser Politik beitragen. 

Änderungsantrag 58
Artikel 26 Absatz 1

1. Unbeschadet der Zuständigkeiten der 
Kommission nach dem Vertrag bewertet und 
überprüft die Kommission die Durchführung 
der Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik durch die Mitgliedstaaten 
und erleichtert die Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen Letzteren.

1. Gemäß den Zuständigkeiten der 
Kommission nach dem Vertrag bewertet und 
überprüft die Kommission die Durchführung 
der Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik durch die Mitgliedstaaten 
und erleichtert die Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen Letzteren.

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 59
Artikel 26 Absatz 2

2. Hat die Kommission Anlass zu der 
Vermutung, dass die Bestandserhaltungs-, 
Überwachungs-, Kontroll- oder 
Durchsetzungsvorschriften im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik nicht 
eingehalten werden und dies, wenn nicht 
sofort gehandelt wird, negative Folgen für 
die lebenden aquatischen Ressourcen oder 
die wirksame Umsetzung der Kontroll- und 
Sanktionsregelung der Gemeinschaft nach 
sich ziehen kann, so setzt sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine Frist von 
mindestens zehn Arbeitstagen, um die 
Erfüllung der Vorschriften nachzuweisen 
und sich zu äußern.

2. Hat die Kommission Anlass zu der 
Vermutung, dass die Bestandserhaltungs-, 
Überwachungs-, Kontroll- oder 
Durchsetzungsvorschriften im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik nicht 
eingehalten werden und dies, wenn nicht 
sofort gehandelt wird, negative Folgen für 
die lebenden aquatischen Ressourcen 
einschließlich der Lebensräume und 
Populationen von Nichtzielarten oder die 
wirksame Umsetzung der Kontroll- und 
Sanktionsregelung der Gemeinschaft nach 
sich ziehen kann, so setzt sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine Frist von 
mindestens zehn Arbeitstagen, um die 
Erfüllung der Vorschriften nachzuweisen 
und sich zu äußern.
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Begründung

Der Begriff «aquatische Ressourcen» muss näher geklärt werden, um die Gefahr zu 
vermeiden, dass lebende aquatische Ressourcen einfach als Ressourcen gelten können, die für 
die Bewirtschaftung gemäß der Gemeinsamen Fischereipolitik verfügbar sind. Diese 
Ressourcen sind oft vernachlässigte Bestandteile des Ökosystems, die für die Existenzfähigkeit 
der Fischerei grundlegend sind, jedoch nicht direkt genutzt werden können. Zusätzlich zu 
diesen Bestandteilen überleben viele Nichtzielarten in Harmonie mit jenen Arten, die befischt 
werden. Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, diesen Begriff in der gesamten Verordnung 
zu ändern, müssen wir der Kommission deutlich machen, dass diese lebenden Ressourcen 
erhalten werden müssen.

Änderungsantrag 60
Artikel 26 Absatz 3

3. Hat die Kommission nach Ablauf der im 
Absatz 2 genannten Frist weiterhin Zweifel 
an der Einhaltung der Vorschriften, so setzt 
sie den Fischfang oder die Anlandungen 
durch bestimmte Schiffe in bestimmten 
Häfen, Regionen oder Gebieten ganz oder 
teilweise aus. Die Entscheidung muss in 
angemessenem Verhältnis zu der Gefahr 
stehen, die die Nichteinhaltung der 
Vorschriften für die Bestandserhaltung mit 
sich bringt.

3. Hat die Kommission nach Ablauf der im 
Absatz 2 genannten Frist weiterhin Zweifel 
an der Einhaltung der Vorschriften, so setzt 
sie den Fischfang oder die Anlandungen 
durch bestimmte Schiffe in bestimmten 
Häfen, Regionen oder Gebieten ganz oder 
teilweise aus. Die Entscheidung muss in 
angemessenem Verhältnis zu der Gefahr 
stehen, die die Nichteinhaltung der 
Vorschriften für die Erhaltung der lebenden 
aquatischen Ressourcen einschließlich der 
Lebensräume und Populationen von 
Nichtzielarten mit sich bringt. 

Begründung

Der Begriff «aquatische Ressourcen» muss näher geklärt werden, um die Gefahr zu 
vermeiden, dass lebende aquatische Ressourcen einfach als Ressourcen gelten können, die für 
die Bewirtschaftung gemäß der Gemeinsamen Fischereipolitik verfügbar sind. Diese 
Ressourcen sind oft vernachlässigte Bestandteile des Ökosystems, die für die Lebensfähigkeit 
der Fischerei grundlegend sind, jedoch nicht direkt genutzt werden können. Zusätzlich zu 
diesen Bestandteilen überleben viele Nichtzielarten in Harmonie mit jenen Arten, die befischt 
werden. Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, diesen Begriff in der gesamten Verordnung 
zu ändern, müssen wir der Kommission deutlich machen, dass diese lebenden Ressourcen 
erhalten werden müssen.



PE 309.225 36/69 RR\482220DE.doc

DE

Änderungsantrag 61
Artikel 27 Absatz 3

3. Die Kommission erstellt alle drei Jahre 
einen Beurteilungsbericht über die 
Anwendung der Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik durch die 
Mitgliedstaaten, der dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorgelegt wird.

3. Die Kommission erstellt alle drei Jahre 
einen Beurteilungsbericht über die 
Anwendung der Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik durch die 
Mitgliedstaaten, der dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorgelegt wird. 
Dieser Bericht wird der Öffentlichkeit 
unverzüglich zugänglich gemacht.

Begründung

Nur durch größere Transparenz können die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam sein 
und wird den europäischen Bürgern ermöglicht, durch Entscheidungen auf der Grundlage 
hinreichender Informationen die Entwicklung zu beeinflussen.

Änderungsantrag 62
Artikel 28 Absatz 5

5. Kontroll- und Überwachungsberichte, 
die von Gemeinschaftsinspektoren oder 
Inspektoren eines anderen Mitgliedstaats 
oder Kommissionsinspektoren erstellt 
werden, gelten in jedem Mitgliedstaat als 
zulässige Beweismittel in Verwaltungs- 
oder Strafverfahren. Sie haben dieselbe 
Beweiskraft zur Aufnahme des Tatbestands 
wie Kontroll- und Überwachungsberichte 
der Mitgliedstaaten selbst.

5. Kontroll- und Überwachungsberichte, 
die von Gemeinschaftsinspektoren oder 
Inspektoren eines anderen Mitgliedstaats 
oder Kommissionsinspektoren erstellt und 
unverzüglich veröffentlicht werden, gelten 
in jedem Mitgliedstaat als zulässige 
Beweismittel in Verwaltungs- oder 
Strafverfahren. Sie haben dieselbe 
Beweiskraft zur Aufnahme des Tatbestands 
wie Kontroll- und Überwachungsberichte 
der Mitgliedstaaten selbst.

Begründung

Nur durch größere Transparenz können die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam sein 
und wird den europäischen Bürgern ermöglicht, durch Entscheidungen auf der Grundlage 
hinreichender Informationen die Entwicklung zu beeinflussen.
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Änderungsantrag 63
Artikel 31

Ausschuss für Fischerei und Aquakultur Ausschuss für Fischerei und Aquakultur

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss für Fischerei und Aquakultur 
unterstützt (nachstehend "Ausschuss" 
genannt).

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss für Fischerei und Aquakultur 
unterstützt (nachstehend "Ausschuss" 
genannt).

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so finden Artikel 4 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. 
Die in Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 
1999/468/EG genannte Frist wird auf 20 
Arbeitstage festgesetzt.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so finden Artikel 3 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung.

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so finden Artikel 5 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. 
Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG genannte Frist wird auf 60 
Arbeitstage festgesetzt.

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so finden Artikel 4 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. 
Die in Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 
1999/468/EG genannte Frist wird auf 60 
Arbeitstage festgesetzt.

Begründung

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass der Legislativvorschlag mit dem 
traditionellen Ansatz des Haushaltsausschusses in Bezug auf die Komitologie in Einklang 
stehen sollte. Der zweite Satz von Absatz 2 wird gestrichen, da er nicht für das 
Beratungsverfahren gilt.

Änderungsantrag 64
Artikel 32 Absatz 1

1. Es werden regionale Beratungsgremien 
eingerichtet, deren Aufgabe es ist, zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 Absatz 1 
genannten Ziele beizutragen und die 
Kommission insbesondere in Fragen der 
Bestandsbewirtschaftung in bestimmten 
Meeresgebieten oder Fischereizonen zu 
beraten.

1. Es werden regionale Beratungsgremien 
eingerichtet, deren Aufgabe es ist, zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 Absatz 1 
genannten Ziele beizutragen und die 
Kommission insbesondere in Fragen der 
Bestandsbewirtschaftung in bestimmten 
Meeresgebieten oder Fischereizonen zu 
beraten. Die Kommission fördert die 
Einrichtung regionaler 
Beratungsgremien mit entsprechendem 
Auftrag in den Drittländern, mit denen 
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die Gemeinschaft Fischereiabkommen 
geschlossen hat.

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher muss 
die Schaffung regionaler Beratungsgremien auch in diesen Drittländern gefördert werden.

Änderungsantrag 65
Artikel 32 Absatz 3

3. Die regionalen Beratungsgremien können 
von der Kommission im Zusammenhang mit 
der geplanten Vorlage von Maßnahmen 
konsultiert werden, die auf der Grundlage 
von Artikel 37 des EG-Vertrags 
verabschiedet werden sollen und speziell die 
Fischbestände in dem fraglichen Gebiet 
betreffen. Sie können von der Kommission 
und den Mitgliedstaaten auch zu anderen 
Maßnahmen konsultiert werden.

3. Die regionalen Beratungsgremien werden 
von der Kommission im Zusammenhang mit 
der geplanten Vorlage von Maßnahmen 
konsultiert, die auf der Grundlage von 
Artikel 37 des EG-Vertrags verabschiedet 
werden sollen und speziell die Fischbestände 
in dem fraglichen Gebiet betreffen. Sie 
werden von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten auch zu anderen 
Maßnahmen konsultiert, die die 
Fischbestände in dem jeweiligen Gebiet 
betreffen. Ihre Gutachten werden der 
Kommission, den Mitgliedstaaten und dem 
Europäischen Parlament direkt übermittelt.

Begründung

Wenn die vorgeschlagenen regionalen Beratungsgremien die notwendige Legitimierung 
erhalten sollen, dann müssen die europäischen Institutionen dazu verpflichtet werden, ihre 
Gutachten zu Fragen im Zusammenhang mit den betroffenen Gebieten zu beachten, und es ist 
von grundlegender Bedeutung, dass eine direkte Verbindung zwischen den Gremien und den 
einzelnen europäischen Institutionen geschaffen wird.

Änderungsantrag 66
Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe b

4. Regionale Beratungsgremien können 4. Regionale Beratungsgremien können
(b) die Kommission oder den betreffenden 
Mitgliedstaat über Probleme im 

(b) die Institutionen der Gemeinschaft 
oder die betreffenden Mitgliedstaaten über 



RR\482220DE.doc 39/69 PE 309.225

DE

Zusammenhang mit der Durchführung der 
Gemeinschaftsvorschriften in dem 
fraglichen Gebiet unterrichten und der 
Kommission oder dem betreffenden 
Mitgliedstaat Empfehlungen und 
Anregungen zur Lösung dieser Probleme 
unterbreiten;

Probleme im Zusammenhang mit der 
Durchführung der 
Gemeinschaftsvorschriften in dem 
betreffenden Gebiet unterrichten und den 
Institutionen der Gemeinschaft oder den 
betreffenden Mitgliedstaaten 
Empfehlungen und Anregungen zur 
Lösung dieser Probleme unterbreiten;

Begründung

Es ist nicht angebracht, die regionalen Beratungsgremien einer einzigen Institution oder 
einem einzigen Mitgliedstaat zu unterstellen. Es ist ferner nicht angebracht, von Kompetenzen 
zu sprechen, die nicht durch Verordnungen festgelegt sind und den Bestimmungen im Bereich 
der Komitologie widersprechen können. Es ist  nicht nötig, dass eine Verordnung des Rates 
Fragen regelt, die in den Statuten bestimmter privatrechtlicher Vereinigungen zu definieren 
sind. Wenn man öffentlichrechtliche Einrichtungen schaffen will, müsste eine Verordnung des 
Rates eine genaue Definition ihrer Zusammensetzung, Pflichten Kompetenzen, 
Geschäftsordnung und Funktionsweise vornehmen.

Änderungsantrag 67
Artikel 34 Absatz 1

1. Es wird ein Wissenschaftlich-technisch 
und Wirtschaftlicher Ausschuss für 
Fischerei (STECF) eingesetzt. Der STECF 
wird bei Bedarf zu Fragen der 
Bestandserhaltung und -bewirtschaftung 
einschließlich biologischer, 
wirtschaftlicher, umweltpolitischer, 
sozialer und technischer Überlegungen 
gehört.

1. Es wird ein Wissenschaftlich-technisch 
und Wirtschaftlicher Ausschuss für 
Fischerei (STECF) eingesetzt. Der STECF 
wird bei Bedarf zu Fragen der 
Bestandserhaltung und -bewirtschaftung 
einschließlich biologischer, 
wirtschaftlicher, umweltpolitischer, 
sozialer und technischer Überlegungen 
sowie zum Abschluss von 
Fischereiabkommen mit Drittländern 
gehört.
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Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher 
müssen in die Arbeit des Ausschusses auch die Verhandlungen über Fischereiabkommen 
einbezogen werden, um sicherzustellen, dass den Auswirkungen der Abkommen auf die 
Umwelt die erforderliche Beachtung geschenkt wird.

Änderungsantrag 68
Artikel 34 Absatz 2

2. Die Kommission berücksichtigt die 
Empfehlungen des STECF, wenn sie im 
Rahmen der vorliegenden Verordnung 
Vorschläge zur Bestandsbewirtschaftung 
unterbreitet. 

2. Die Kommission berücksichtigt die 
Empfehlungen des STECF, wenn sie im 
Rahmen der vorliegenden Verordnung 
Vorschläge zur Bestandsbewirtschaftung 
unterbreitet und im Namen der 
Gemeinschaft mit Drittländern 
Verhandlungen über Fischereiabkommen 
führt. 

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher muss 
die Kommission der Stellungnahme des Ausschusses Rechnung tragen, um dafür zu sorgen, 
dass bei den Verhandlungen über die Abkommen Umweltfolgen der Abkommen nicht 
übersehen werden.

Änderungsantrag 69
Artikel 35 Absatz 1

1. Die Verordnungen (EWG) Nr. 3760/92 
und (EWG) Nr. 101/76 des Rates werden 
aufgehoben.

1. Die Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 
des Rates wird aufgehoben.
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Begründung

Die Verordnung (EWG) Nr. 101/76 des Rates legt die Grundprinzipien der Gemeinsamen 
Fischereipolitik fest, und ihre Aufhebung ist daher nicht angebracht.
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BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission geht vom Grundsatz der dauerhaften Entwicklung und dem 
mangelhaften Zustand der Fischbestände aus. Der Ausgangspunkt steht außer Frage, aber es 
kann unterschiedliche Schätzungen bei der Quantifizierung der Bestände geben. Was die 
nachhaltige Entwicklung angelangt, so ist die Nachhaltigkeit der Bestände gewährleistet, 
wenn es keine Entwicklung gibt. Ein Ansatz basierend auf der nachhaltigen Entwicklung 
muss auf die Erhaltung eines optimalen Standes sowohl der Bestände als auch der 
Fischereitätigkeit achten. Allerdings scheint die Kommission der Fischereitätigkeit und ihren 
sozioökonomischen Auswirkungen viel weniger Aufmerksamkeit zu schenken als der raschen 
Wiederauffüllung der Fischbestände.

Dieser Ansatz hatte bereits einen Präzedenzfall mit der unzureichenden Verwirklichung des 
von Artikel 14 der Verordnung 3760/92 des Rates geforderten Durchführung des 
sozioökonomischen Berichts. Das Argument seiner Ersetzung durch das Grünbuch ist nicht 
zulässig, da dieses nur unzureichend auf sozioökonomische Fragen eingeht. Die Mängel des 
sozioökonomischen Berichts und die Überdimensionierung und Verallgemeinerung des 
Problems der Fischbestände illustrieren die in diesem Bericht enthaltene Vorstellung von 
nachhaltiger Entwicklung.

Der Vorschlag basiert auf der ausschließlichen Berücksichtigung von wissenschaftlichen 
Gutachten bei den Bewirtschaftungsmaßnahmen. Allerdings, und obwohl man die Mängel in 
diesem Bereich anerkennt, werden keine Maßnahmen vorgeschlagen, um die 
wissenschaftlichen Kenntnisse zu verbessern. Mehr noch, am Ende werden die Aufgaben des 
Wissenschaftlich-technischen und Wirtschaftlichen Fischereiausschusses eingeschränkt. Die 
theoretische ausschließliche Beachtung von wissenschaftlichen Gutachten scheint auf ein 
Instrument reduziert zu werden, das das interinstitutionelle Gleichgewicht verändern könnte.

Es ist nicht akzeptabel, dass die Bewirtschaftung der Fischbestände ausschließlich auf 
wissenschaftlichen Gutachten beruht. Damit sich die Bestände rasch wieder erholen, wäre es 
am praktischsten, die Fischereitätigkeit einzustellen. Die Beschlüsse und Ziele der 
Bestandserholungspläne dürfen die sozioökonomischen Folgen nicht außer Acht lassen, die 
sich aus ihnen ergeben können. Die Bestandserholungspläne müssen ein Gleichgewicht 
zwischen Bestandserholung oder Erhaltung der Bestände und den Maßnahmen zur 
Beschränkung der Auswirkungen auf den Fischereisektor finden. Daher wäre es erforderlich, 
die Kompetenzen und Aufgaben des Wissenschaftlich-technischen und Wirtschaftlichen 
Fischereiausschusses zu verstärken.

Der Vorschlag der Kommission stellt in den Vordergrund die vollständige Bestandserholung 
innerhalb sehr kurzer Fristen und vernachlässigt den Fortbestand des Fischereisektors. Es 
wird zwar die Notwendigkeit deutlich, dass sich die Fischereibestände wieder erholen, aber es 
ist auch notwendig, dass, wenn sie sich wieder erholt haben, noch eine Fischereiflotte besteht. 
Daher ist das entscheidende Element die Geschwindigkeit der Bestandserholung. Eine 
allmähliche Erholung der Bestände würde es ermöglichen, die Auswirkungen auf die 
Fischereitätigkeit zu minimieren. Eine rasche Bestandserholung wird die Vernichtung einer 
großen Anzahl von Arbeitsplätzen, die Verschlechterung der Kohäsion in Gebieten mit sich 
bringen, die bereits viele Probleme haben. Die dauerhafte Entwicklung muss sowohl die 
Fischbestände als auch die menschliche Tätigkeit erfassen. Da nun die Geschwindigkeit bei 
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der Bestandserholung der wichtigste Parameter bei der Dauerhaftigkeit der Fischereitätigkeit 
sein wird, ist es in diesem Zusammenhang nicht möglich, zu dem Schluss zu gelangen, dass 
seine Definition eine bloße Durchführungskompetenz ist. 

Tatsächlich würden gemäß dem Vorschlag der Kommission in den mehrjährigen 
Bewirtschaftungsplänen die Fangmöglichkeiten von der Kommission festgesetzt. Allerdings 
liegt die ursprüngliche Verordnungsbefugnis in Fischereifragen beim Rat, und die 
Kommission ist nur für den Erlass von Durchführungsbestimmungen zuständig. Seit der 
Schaffung der GFP wurde diese Kompetenz immer vom Rat ausgeübt. Daher und wegen der 
Notwendigkeit, zusätzliche Faktoren außer den wissenschaftlichen zu berücksichtigen, ist es 
nur schwerlich annehmbar, dass die jährliche Festlegung der Fangmöglichkeiten eine einfache 
Durchführungskompetenz ist. Es bestehen ernsthafte Zweifel daran, ob man die Auffassung 
vertreten kann, dass die Festsetzung der Fangmöglichkeiten eine Durchführungskompetenz ist 
und dass ihre Festsetzung durch die Kommission den Artikeln 37, 202 und 211 des EG-
Vertrags entspricht.

Der Vorschlag der Kommission enthält eine klare Linie der Renationalisierung der GFP. Die 
Artikel 8 und 9 würden den Mitgliedstaaten Kompetenzen beim Erlassen von 
Erhaltungsmaßnahmen mit der bloßen Genehmigung der Kommission verleihen. Die 
Küstenstaaten können bereits Erhaltungsmaßnahmen treffen, die auf ihre Staatsangehörigen 
anwendbar sind. Wenn man diese Maßnahmen auf die übrigen Mitgliedstaaten anwenden 
wollte, müsste man ihre Neutralität gewährleisten, und dazu müsste die Gemeinschaft sie 
mittels der üblichen Verfahren annehmen.

Es besteht bereits ein Verfahren, mit dem die Kommission kurzfristige Sofortmaßnahmen 
nach deren Ratifizierung im Rat annehmen kann. Ohne ein vorheriges Mandat durch den Rat 
können sie nicht als Durchführungskompetenzen seitens der Kommission und noch viel 
weniger seitens der Mitgliedstaaten betrachtet werden. Aus diesem Grund könnten diese 
Maßnahmen nur schwerlich als vertragsgemäß betrachtet werden.

Artikel 30 des Vorschlags für eine Verordnung über die Annahme von Maßnahmen im 
Bereich der Gemeinschaft bei der Ausführung von von der Gemeinschaft eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen bringt dasselbe Problem zur Sprache. Der Artikel 30 des 
Vorschlags für eine Verordnung legt fest, dass die aufgrund internationaler Abkommen 
getroffenen Maßnahmen, bei denen die Gemeinschaft Vertragspartner ist und die die 
Gemeinschaft verpflichten, gemäß dem Verwaltungsausschussverfahren in das 
Gemeinschaftsrecht aufgenommen werden. Es wird Fälle geben, in denen die Erfüllung der 
von der Gemeinschaft eingegangenen internationalen Verpflichtungen in der Fischerei auf 
Durchführungsmaßnahmen beschränkt werden kann, die von der Kommission getroffen 
werden könnten. Allerdings müssen in anderen Fällen allgemeine normative Bestimmungen 
angenommen werden, für die der Rat die ausschließliche Kompetenz besitzt. In diesem Fall 
kommen auch Zweifel betreffend ihre Übereinstimmung mit Artikel 7 des EG-Vertrags auf.

Die charakteristischen Merkmale, die Rechtsgrundlage, die Kompetenzen und das Statut der 
regionalen Beratungsgremien sind nicht klar. Ferner wird auch nicht das anzuwendende 
Verfahren zu ihrer Einsetzung durch den Rat angegeben, während eine Autonomie bei der 
Definition ihrer Ziele nach ihrer Einsetzung erhalten bleibt. Ferner gibt es absolut keine 
Präzedenzfälle, und es könnten eventuelle Überscheidungen mit den Kompetenzen anderer 
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Ausschüsse bestehen, deren Kompetenzen auch nicht abgegrenzt werden. Weil diese 
regionalen Beratungsgremien, obwohl sie beratende Funktionen haben, nicht als beratende 
Ausschüsse im Sinne von Artikel 3 des Beschlusses 1999/468/EG bezeichnet werden können. 
Um noch mehr Verwirrung zu stiften, würde gemäß Artikel 34 des Vorschlags ein 
wissenschaftlicher Ausschuss bestehen, dem beratende Funktionen zugewiesen würden und 
der zu den Tatbeständen von Artikel 3 des Komitologiebeschlusses zählt, dessen Aufgaben 
und Kompetenzen gegenüber denen, die er seit 1992 besaß, aber beschnitten werden. 
Andererseits beabsichtigt der Vorschlag der Kommission, die regionalen Beratungsgremien 
bei der Verabschiedung von Sofortmaßnahmen mit den Mitgliedstaaten gleichzustellen.

Angesichts des ausschließlichen Charakters der Gemeinschaftskompetenz betreffend die 
Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände hat es also keinen Sinn, zwischen diesen 
und jenen Staaten zu unterscheiden, je nachdem, ob sich ihre Schiffe in einem Gebiet 
befinden oder nicht, um ihren Sachverständigen oder interessierten Kreisen zu ermöglichen, 
Mitglieder dieser Gremien zu werden. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass inkonsequente 
Situationen entstehen könnten, wenn man inkonsequente Maßnahmen in angrenzenden 
Gebieten vorschlagen kann. Die Einsetzung von regionalen Beratungsgremien ist ein sehr 
verworrener Vorschlag, der Fragen der Konformität und Vereinbarkeit mit dem 
Komitologiebeschluss aufwirft.

In dem Vorschlag der Kommission wird die heikle Frage der Abweichungen vom freien 
Zugang zu den Gemeinschaftsgewässern angesprochen. Bei den Abweichungen vom 
allgemeinen Grundsatz des freien Zugangs, abgeleitet aus den aufeinander folgenden 
Beitrittsverträgen, wurde eine zeitliche Begrenzung ihrer Gültigkeit festgelegt, wobei der Rat 
nach Auslaufen dieses Zeitraums über das weitere Vorgehen entscheiden musste. Nun aber 
legt der Vorschlag der Kommission keine zeitlichen Begrenzungen fest. Es ist wohl kaum  
zulässig, dass ein abgeleiteter Rechtsakt wie eine Verordnung des Rates gegen Inhalte des 
Vertrages oder der Beitrittsverträge verstoßen kann. Auf jeden Fall wäre angesichts des 
Erweiterungsprozesses diese Praxis sehr unerquicklich, was die Einhaltung der in früheren 
Beitrittsverträgen erworbenen Verpflichtungen der Europäischen Union anbelangt. 

Die Auswirkungen des Vorschlags auf juristischer und institutioneller Ebene werfen 
ernsthafte Probleme der Kohärenz mit dem gemeinsamen Charakter der GFP auf. In dem 
Vorschlag der Kommission ist ein Katalog juristischer Fragen enthalten, die bedeutende 
Auswirkungen auf das interinstitutionelle Gleichgewicht haben. Daher wurden am 16. Juli 
2002 die juristischen Dienststellen des Europäischen Parlaments aufgefordert, eine 
Stellungnahme zu diesen Fragen abzugeben. Bedauerlicherweise sind die Fristen, die das 
Verfahren den Berichterstattern auferlegt, kürzer als die, die die Dienststellen des 
Europäischen Parlaments benötigen. Zweifellos wird das Fehlen einer juristischen 
Stellungnahme zum gegebenen Zeitpunkt das Verfahren erschweren und kann die Qualität des 
Berichts des Parlaments beeinträchtigen.

Die Kommission scheint eine GFP im Sinn zu haben., die mehr im Dienste der kurzfristigen 
Interessen der Mitgliedstaaten als der der Fischer steht. Es ist jetzt höchste Zeit, die GFP so 
auszurichten, dass die von der Fischerei abhängigen Gebiete am Leben erhalten werden 
können, anstatt die GFP zu einem Streitobjekt der Mitgliedstaaten zu machen. Die Fischer 
haben gemeinsame Interessen. Alle benötigen Fischbestände, um ihre Tätigkeit beibehalten zu 
können. Vielleicht ist es notwendig, von einem staatlichen Ansatz abzukommen, um 
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bestimmte Flottensegmente oder Arten der Fischerei zu begünstigen, um eine dauerhafte 
Entwicklung mit einem Höchstmaß an Wirtschaftstätigkeit in sämtlichen von der Fischerei 
abhängigen Gebieten aller Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Eine Änderung des Ansatzes ist 
nicht leicht, aber es wäre notwendig, die Interessen der Fischer den kurzfristigen politischen 
und wirtschaftlichen Interessen überzuordnen.
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12. September 2002

STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Fischerei

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(KOM(2002) 185 – C5-0313/2002 – 2002/0114(CNS)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Bárbara Dührkop Dührkop

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 20. Juni 2002 benannte der Haushaltsausschuss Bárbara Dührkop 
Dührkop als Verfasserin der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seiner Sitzung vom 11. September 
2002.

In dieser Sitzung nahm er den nachstehenden Änderungsantrag einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Terence Wynn, Vorsitzender; Reimer Böge, 
stellvertretender Vorsitzender; Anne Elisabet Jensen, stellvertretende Vorsitzende; Francesco 
Turchi, stellvertretender Vorsitzender; Den Dover, Salvador Garriga Polledo, María Esther 
Herranz García, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Joan Colom i Naval, 
Bárbara Dührkop Dührkop, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Constanze 
Angela Krehl, Giovanni Pittella, Ralf Walter, Jan Mulder und Kathalijne Maria Buitenweg.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 des Rates vom 20. Dezember 1992 sieht für das Jahr 
2002 eine Überprüfung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) vor. Diese Überprüfung ist 
umso dringender, als der Zustand zahlreicher Fischbestände im Rahmen der derzeitigen GFP 
alarmierend ist. Bestände und Anlandungen sind in den letzten 25 Jahren drastisch 
zurückgegangen.

Die Fangkapazität der Gemeinschaftsflotte übersteigt bei weitem die Kapazität, die für eine 
nachhaltige Befischung der vorhandenen Fischereiressourcen erforderlich wäre. Den jüngsten 
wissenschaftlichen Gutachten zufolge muss die fischereiliche Sterblichkeit bei den 
wichtigsten Fischbeständen der Gemeinschaft um ein Drittel oder die Hälfte gesenkt werden, 
wenn eine nachhaltige Fischerei gewährleistet werden soll. Unwirksame Programme zur 
Steuerung der Flottenkapazität sowie ungeeignete Beihilferegelungen haben zur Entstehung 
dieser Überkapazitäten und damit zur Dezimierung der Bestände geführt.

Der Fischereisektor in der Gemeinschaft hat größtenteils mit wirtschaftlicher Instabilität, 
geringer Rentabilität und sinkenden Beschäftigungszahlen zu kämpfen. Im Zeitraum 1990-
1998 gingen im Fangsektor 66.000 Arbeitsplätze verloren, was einem Gesamtrückgang um 
22% entspricht. Im Verarbeitungssektor ging die Beschäftigung um 14% zurück. Bei der 
jetzigen Kontroll- und Sanktionsregelung ist es nicht gelungen, überall in der EU gleiche 
Ausgangsbedingungen zu garantieren, so dass die Glaubwürdigkeit der Politik gelitten hat. 
Die betroffenen Akteure waren nicht ausreichend an der Gestaltung der Politik beteiligt. Diese 
fehlende Mitwirkung hat eine geringe Unterstützung und Befolgung der beschlossenen 
Bestandserhaltungsmaßnahmen zur Folge. Außerdem weisen die wissenschaftlichen 
Gutachten und Daten beträchtliche Lücken und Schwächen auf.

Die Gemeinschaft braucht einen neuen Rahmen für ihre Politik, der die Basis für kohärente 
mehrjährige Bewirtschaftungsmaßnahmen bildet, somit eine Abkehr von der derzeitigen 
Praxis der Bewirtschaftungsentscheidungen auf jährlicher Basis ermöglicht und auch eine 
Reihe von Maßnahmen zur Anpassung der Fangkapazitäten im Hinblick auf ein 
ausgewogeneres Verhältnis zwischen den Fischereiflotten der Mitgliedstaaten und den 
Fangmöglichkeiten der Gemeinschaft beinhaltet. Es sollte klare Zuständigkeiten auf 
Gemeinschafts-, nationaler und lokaler Ebene und eine Kohärenz mit den anderen 
Gemeinschaftspolitiken geben. Schließlich wird ein neuer rechtlicher Rahmen für eine 
Kontroll- und Sanktionsregelung der Gemeinschaft vorgesehen, der auf der Grundlage 
entsprechender Strafen eine bessere Kontrolle und Einhaltung der GFP-Vorschriften 
sicherstellen soll.

Zur Verwirklichung dieser Ziele werden von der Kommission eine Reihe konkreter 
Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Vorbereitungsarbeiten zur Einrichtung einer gemeinsamen Fischereiaufsicht der 
Gemeinschaft bis Mitte 2004, mit gemeinsamer Nutzung nationaler und gemeinschaftlicher 
Überwachungs- und Kontrollmittel. Diese Maßnahme soll durch eine Externalisierung 
verwirklicht werden. Die Kommission will hierzu noch 2002 einen getrennten Vorschlag 
unterbreiten.
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2. Schrittweise Einrichtung regionaler Beratungsgremien, um eine stärkere Beteiligung der 
Akteure an der Gestaltung des Fischereimanagements auf regionaler und lokaler Ebene zu 
gewährleisten. Die Durchführung dieser Maßnahme soll mit Hilfe von 
Direktfinanzierungen und Zuschüssen der Gemeinschaft erfolgen.

3. Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit in wissenschaftlichen Beratungsgremien, 
Stärkung der Gemeinschaftsstrukturen für wissenschaftliche Gutachten und Aufbau von 
wissenschaftlichen Netzwerken. Zur Durchführung dieser Maßnahme sind 
Gemeinschaftsbeihilfen vorgesehen, zu denen die Kommission ebenfalls einen getrennten 
Vorschlag vorlegen wird.

4. Gemeinschaftsmaßnahme für das Abwracken von Fischereifahrzeugen. Diese 
Sondermaßnahme hat das Ziel, die immer größere Kluft zwischen Flottengröße und 
verfügbaren Ressourcen so rasch wie möglich zu schließen. Für das Abwracken sollen 
daher 2003 zusätzliche Mittel sowie eine Neuprogrammierung zunächst des FIAF und 
danach der anderen Strukturfonds für den Zeitraum 2004-2006 im Anschluss an die 
Halbzeitüberprüfung vorgeschlagen werden. Es sollen damit Zuschüsse in ausreichendem 
Umfang aufgebracht werden, um die notwendige raschere Stilllegung von 
Fischereifahrzeugen bewerkstelligen zu können.

Die konkreten Maßnahmen auf der Grundlage der finanziellen Interventionen zu Lasten des 
EU-Haushalts werden in dieser Rahmenverordnung nicht festgelegt, sondern sollen, wie 
bereits erwähnt wurde, in separaten Vorschlägen vorgelegt werden. Der Finanzbogen, welcher 
der Rahmenverordnung beigefügt ist, enthält jedoch bereits eine Aufschlüsselung des Bedarfs 
an Haushaltsmitteln, der sich aus dem Reformvorschlag ab 2003 ergibt. Es sind kleinere 
Beträge für die Einrichtung einer gemeinsamen Fischereiaufsicht und regionaler 
Beratungsgremien vorgesehen, und es wird ein Betrag von 4 Millionen € für die Verbesserung 
wissenschaftlicher Gutachten erforderlich sein. Diese drei Maßnahmen werden in Kapitel B2-
90 (Maßnahmen zur Unterstützung der Gemeinsamen Fischereipolitik) einbezogen. Die 
Verfasserin der Stellungnahme ist nach erster Einschätzung der Auffassung, dass diese drei 
Maßnahmen sinnvolle Elemente der GFP-Reform darstellen, die vom Parlament unterstützt 
werden könnten. Das Parlament sollte jedoch die detaillierten Vorschläge, welche die 
Kommission zu jeder dieser Maßnahmen vorschlägt, eingehend prüfen, auch unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Humanressourcen (8 Dauerplanstellen) und auf 
andere Verwaltungsausgaben wie Dienstreisen und Ausschusssitzungen im Rahmen der 
Komitologie. Die Verwaltungsausgaben werden sich auf ca. 1,2 Millionen € jährlich belaufen. 
Die operationellen Ausgaben für die drei Maßnahmen müssen in die Reserve im 
Haushaltsplan für 2003 eingestellt werden, solange die entsprechenden Rechtsgrundlagen 
noch nicht beschlossen worden sind.

Die vierte Maßnahme, die in der nachstehenden Tabelle ebenfalls enthalten ist, ist von 
größerer Bedeutung und erfordert zusätzliche Mittel in Höhe von 32 Millionen € im Jahr 2003 
sowie eine Neuprogrammierung der Strukturfonds für den Zeitraum 2004-2006. Diese 
Maßnahme wird in der Stellungnahme, die parallel zu der vorliegenden Stellungnahme 
vorgelegt wird, eingehend geprüft.
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VE in Mio. € (bis zur 3. Dezimalstelle)

Aufschlüsselung 2003 2004 2005 2006 2007 2008 und 
Folgejahre

Insge-
samt

Maßnahme 1 – gemeinsame 
Fischereiaufsicht (B2-902)

1,000 Auto-
nome 
Stelle

Auto-
nome 
Stelle

Auto-
nome 
Stelle

Auto-
nome 
Stelle

Autonome 
Stelle

1,000

Maßnahme 2 – regionale 
Beratungsgremien (B2-903)

0,400 0,500 0,600 0,700 - - 2,200

Maßnahme 3 – 
Verbesserung 
wissenschaftlicher 
Gutachten (B2-904)

4,000 4,000 4,000 4,000 - - 16,000

Maßnahme 4 – Abwracken 
von Fischereifahrzeugen 
(Titel B2-2)

32,000 - - - - - 32,000

INSGESAMT 37,400 4,500 4,600 4,700 - - 51,200

ÄNDERUNGSANTRAG

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Fischerei, den folgenden 
Änderungsantrag in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 31

Ausschuss für Fischerei und Aquakultur Ausschuss für Fischerei und Aquakultur

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss für Fischerei und Aquakultur 
unterstützt (nachstehend "Ausschuss" 
genannt).

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss für Fischerei und Aquakultur 
unterstützt (nachstehend "Ausschuss" 
genannt).

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so finden Artikel 4 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. 
Die in Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 
1999/468/EG genannte Frist wird auf 20 
Arbeitstage festgesetzt.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so finden Artikel 3 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung.

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 3. Wird auf diesen Absatz Bezug 

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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genommen, so finden Artikel 5 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. 
Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG genannte Frist wird auf 60 
Arbeitstage festgesetzt.

genommen, so finden Artikel 4 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. 
Die in Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 
1999/468/EG genannte Frist wird auf 60 
Arbeitstage festgesetzt.

Begründung

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass der Legislativvorschlag mit dem 
traditionellen Ansatz des Haushaltsausschusses in Bezug auf die Komitologie in Einklang 
stehen sollte. Der zweite Satz von Absatz 2 wird gestrichen, da er nicht für das 
Beratungsverfahren gilt.
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4. Oktober 2002

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN, 
VOLKSGESUNDHEIT UND VERBRAUCHERPOLITIK

für den Ausschuss für Fischerei

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(KOM(2002) 185 – C5-0313/2002 – 2002/0114(CNS))

Verfasserin der Stellungnahme: Marit Paulsen

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 17. Juni 2002 benannte der Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Verbraucherpolitik Marit Paulsen als Verfasserin der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 
11. September 2002 und 3. Oktober 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Mauro Nobilia, Vorsitzender; Alexander de Roo, 
stellvertretender Vorsitzender; Anneli Hulthén, stellvertretende Vorsitzende; Marit Paulsen, 
Verfasserin der Stellungnahme; John Bowis, Jillian Evans (in Vertretung von Hiltrud Breyer), 
Paul A.A.J.G. Lannoye (in Vertretung von Patricia McKenna), Giuseppe Nisticò, Dagmar 
Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, Robert William Sturdy (in 
Vertretung von Per-Arne Arvidsson), Astrid Thors und Phillip Whitehead.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Ohne Fische keine Fischer – und keine Fischereipolitik. So simpel ist es. Die Lage in unseren 
Meeresgewässern ist jetzt so, dass umgehend energische Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. Der Vorschlag der Kommission ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, geht 
jedoch nicht weit genug. Er darf jedoch auch nicht unterminiert werden, insbesondere was das 
System der mehrjährigen Bewirtschaftungspläne (Artikel 5) und die neuen Referenzgrößen 
für Fangkapazitäten (Artikel 11 Absatz 2) betrifft. Es ist nötig, dass die Kommission mittels 
Inspektionen gemäß Artikel 27 tatsächlich als eine Art „Fischerei-FBI“ auftreten kann, und 
dazu gehört auch eine Kontrolle der Kontrolleure. Ferner ist es notwendig, dass die „Finanz- 
und Personalmittel“, welche die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 23 Absatz 2 ihrerseits 
bereitstellen müssen, in der Praxis ausreichen, um eine wirksame Kontrolle, Inspektion und 
Durchsetzung zu ermöglichen. Außerdem müssen einige Bestimmungen des Vorschlags 
verschärft werden.

Ende der Raubfischerei

Die größte Bedrohung der Fischbestände und der biologischen Vielfalt geht von der in 
unseren Meeresgewässern betriebenen Raubfischerei aus. Die heutige Gemeinsame 
Fischereipolitik hat in zu großem Maße den Mitgliedstaaten ermöglicht, die 
gemeinschaftlichen Bestimmungen in diesem Bereich zu umgehen.

Die Mitgliedstaaten müssen unverzüglich wirksame Maßnahmen ergreifen, um ihre 
jeweiligen Fangkapazitäten zu verringern (Änderungsantrag 10), und es sollten detaillierte 
Vorschriften betreffend Fanggerät, Mindestmaße, Fangzeiten und Sperrgebiete festgelegt 
werden (Änderungsantrag 8). Auch die Definition des Begriffs „Fangkapazität“ muss 
geändert werden (Änderungsantrag 7), da auch kleine Fahrzeuge, die in einem sensiblen 
Gebiet fischen, beträchtlichen Schaden anrichten können. Ferner sollte die neue Verordnung 
aus Gründen der Vorsorge zu einem erheblich früheren Zeitpunkt überprüft werden 
(Änderungsantrag 21).

Größere Aufmerksamkeit für die Umweltaspekte

Das Ziel der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik ist nach Auffassung der Kommission eine 
„nachhaltige Entwicklung unter ausgewogener Berücksichtigung ökologischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Aspekte“. Diese Zielsetzung, die selbstredend unterstützt werden 
muss, sollte in der Verordnung gebührend zum Ausdruck kommen durch einen (ergänzenden) 
Hinweis auf die Umweltbestimmungen des EU-Vertrags (Änderungsanträge 1 und 17). Die 
Umweltfolgen der gefassten Beschlüsse müssen stets berücksichtigt werden 
(Änderungsantrag 11), ebenso sind die in diesem Bereich vereinbarten internationalen 
Grundsätze und Leitlinien zu beachten (Änderungsantrag 5).

Gemeinschaftliche Fischereiabkommen mit Drittländern

Die Fangtätigkeiten der Fischereiflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb 
der gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellen eine ebenso große 
Gefährdung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Es ist daher 
angemessen, dass auch diese Länder in die Zielsetzungen, Maßnahmen und Regelungen im 
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Hinblick auf Entschädigungen und Wiedergutmachungen einbezogen werden (Änderungsan-
träge 2, 4, 12, 13, 18, 19 und 20).

Stärkung der Mitsprachemöglichkeiten der Bürger durch Transparenz und Kontrolle

Schließlich weist der Vorschlag der Kommission Mängel im Hinblick auf Transparenz und 
Kontrolle auf. Für sie muss gesorgt werden, damit die beschlossenen Maßnahmen tatsächlich 
wirksam werden und den europäischen Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, durch ihre 
Entscheidungen auf der Grundlage hinreichender Information die Entwicklung beeinflussen 
zu können (Änderungsanträge 14, 15 und 16).

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik ersucht den 
federführenden Ausschuss für Fischerei, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Bezugsvermerk 1

gestützt auf den Vertrag zu Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 37,

gestützt auf den Vertrag zu Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 37 und Artikel 175 Absatz 1,

Begründung

Das Ziel der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik ist nach Auffassung der Kommission eine 
„nachhaltige Entwicklung unter ausgewogener Berücksichtigung ökologischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Aspekte“. Diese Zielsetzung, die in jeder Beziehung unterstützt 
werden muss, sollte bereits im ersten Bezugsvermerk der Verordnung mit einem ergänzenden 
Hinweis auf die Umweltbestimmungen des EU-Vertrags angemessen zum Ausdruck kommen.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3

1 ABl. C noch nicht veröffentlicht.
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(3) Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik 
sollte es daher sein, im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung unter 
ausgewogener Berücksichtigung 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Aspekte für eine nachhaltige Nutzung der 
lebenden aquatischen Ressourcen und eine 
nachhaltige Aquakultur zu sorgen.

(3) Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik 
sollte es daher sein, im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung unter 
ausgewogener Berücksichtigung 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Aspekte für eine nachhaltige Nutzung der 
lebenden aquatischen Ressourcen und eine 
nachhaltige Aquakultur zu sorgen; ein 
solches kohärentes Vorgehen der 
Gemeinschaft muss die Entwicklung einer 
nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit sowie 
die Erhaltung der Arbeitsplätze und der 
Lebensbedingungen der Arbeitnehmer 
dieses Sektors gewährleisten.

Begründung

Der Schutz und die Erhaltung der Meeresressourcen und eine rationelle und 
verantwortungsbewusste Nutzung dieser Ressourcen müssen ein unverzichtbares Element des 
Fischereimanagements bilden und sind wesentliche Voraussetzungen für das Überleben des 
Sektors.

Änderungsantrag 3
Erwägung 3 a (neu)

(3 a) Der beim Weltgipfel für eine 
nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg angenommene 
Aktionsplan legt in dem Kapitel über den 
Schutz und die Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen die Anwendung 
des ökosystemischen Ansatzes zum Schutz 
der Artenvielfalt fest und sieht die 
Erhaltung und die Wiederaufstockung 
der Bestände auf ein nachhaltiges 
Höchstniveau bis 2015 vor.

Begründung
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Eines der beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung erzielten Ergebnisse ist unbedingt 
hervorzuheben.

Änderungsantrag 4
Erwägung 3 b (neu)

(3 b) Die rationelle und 
verantwortungsbewusste Nutzung der 
Meeresressourcen auf der Grundlage der 
Nachhaltigkeit ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Überleben des 
gemeinschaftlichen Fischereisektors.

Begründung

Bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Änderungsantrag 5
Erwägung 17

(17) Die Gemeinschaft sollte von den 
Mitgliedstaaten eine Wiedergutmachung in 
Form einer Quotenreduzierung fordern 
können, wenn gegen die Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen 
und hierdurch die gemeinsamen 
Ressourcen geschmälert wurden. Ist eine 
derartige Quotenreduzierung nicht 
möglich, so kann als Entschädigung ein 
Quotenäquivalent gefordert werden. Lässt 
sich feststellen, dass einem anderen 
Mitgliedstaat durch den Verstoß gegen die 
Vorschriften ein Nachteil entstanden ist, so 
sollte die Wiedergutmachung oder 
Entschädigung diesem Mitgliedstaat ganz 
oder teilweise zugesprochen werden.

(17) Die Gemeinschaft sollte von den 
Mitgliedstaaten eine Wiedergutmachung in 
Form einer Quotenreduzierung fordern 
können, wenn gegen die Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen 
und hierdurch die gemeinsamen 
Ressourcen geschmälert wurden. Ist eine 
derartige Quotenreduzierung nicht 
möglich, so kann als Entschädigung ein 
Quotenäquivalent gefordert werden. Lässt 
sich feststellen, dass einem anderen 
Mitgliedstaat oder einem Drittland durch 
den Verstoß gegen die Vorschriften ein 
Nachteil entstanden ist, so sollte die 
Wiedergutmachung oder Entschädigung 
diesem Mitgliedstaat oder Drittland ganz 
oder teilweise zugesprochen werden.
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Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher 
sollten auch diese Länder in die Entschädigungsregelungen der Verordnung angemessen 
einbezogen sein.

Änderungsantrag 6
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2

Die Gemeinschaft ergreift hierzu unter 
Beachtung des Vorsorgeprinzips 
Maßnahmen mit dem Ziel, die lebenden 
aquatischen Ressourcen zu schützen und zu 
erhalten, ihre nachhaltige Nutzung zu 
sichern und die Auswirkungen der 
Fischerei auf die marinen Ökosysteme auf 
ein Mindestmaß zu begrenzen. Sie setzt 
sich für die progressive Anwendung eines 
ökosystemorientierten Ansatzes im 
Fischereimanagement ein. Sie bemüht sich, 
ihren Beitrag zu produktiven 
Fischereitätigkeiten innerhalb einer 
rentablen und wettbewerbsfähigen 
Fischwirtschaft und Aquakultur zu leisten, 
die den von der Fischerei Abhängigen 
einen angemessenen Lebensstandard 
garantieren und den Verbraucherinteressen 
Rechnung tragen

Die Gemeinschaft ergreift hierzu unter 
Beachtung des Vorsorgeprinzips 
Maßnahmen mit dem Ziel, die lebenden 
aquatischen Ressourcen zu schützen und zu 
erhalten und eine nachhaltige Nutzung, die 
keine negativen Auswirkungen auf die 
marinen Ökosysteme hat und die 
biologische Vielfalt nicht beeinträchtigt, 
zu sichern. Sie setzt sich für die 
unverzügliche Anwendung eines 
ökosystemorientierten Ansatzes im 
Fischereimanagement ein. Sie bemüht sich, 
ihren Beitrag zu produktiven 
Fischereitätigkeiten innerhalb einer 
rentablen und wettbewerbsfähigen 
Fischwirtschaft und Aquakultur zu leisten, 
die den von der Fischerei Abhängigen 
einen angemessenen Lebensstandard 
garantieren und den Verbraucherinteressen 
Rechnung tragen.

Begründung

Neuformulierung, damit der Inhalt und die Absicht der Definition von „nachhaltige Nutzung“ 
in Artikel 3 Buchstabe d besser zum Ausdruck kommen.
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Änderungsantrag 7
Artikel 2 Absatz 1 a (neu)

1 a. Diese Ziele, Ausrichtung und 
Maßnahmen, umfassen auch die 
Fangtätigkeiten im Zuge der 
gemeinschaftlichen Fischereiabkommen 
mit Drittländern.

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Auch diese 
Fangtätigkeiten sollten daher ausdrücklich in die Ziele, Ausrichtung und Maßnahmen der 
Verordnung einbezogen werden.

Änderungsantrag 8
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d a (neu)

(d a) Beachtung der internationalen 
Grundsätze und Leitlinien für ein 
nachhaltiges Fischereimanagement.

Begründung

Auch die in diesem Bereich angenommenen internationalen Grundsätze und Leitlinien – etwa 
die sogenannten Lysekil-Leitlinien betreffend die Anwendung des Vorsorgeprinzips (1995) 
und die sogenannte Erklärung von Bergen zur Koordinierung der Umwelt- und Fischerei-
politik (1997) – müssen als Richtwerte für die Gemeinsame Fischereipolitik angemessen 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 9
Artikel 3 Buchstabe j

j) „Vorsorgeansatz im (j) „Vorsorgeansatz im 
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Fischereimanagement“: Grundsatz der 
Bestandsbewirtschaftung, wonach das 
Fehlen vollständiger wissenschaftlicher 
Gewissheit kein Grund dafür sein darf, 
Maßnahmen zu unterlassen oder 
aufzuschieben, die der Erhaltung von 
Zielarten, vergesellschafteten oder 
abhängigen Arten und Nichtzielarten sowie 
deren Lebensräumen dienen.

Fischereimanagement“: Grundsatz der 
Bestandsbewirtschaftung, wonach 
Maßnahmen zur Erhaltung von Zielarten 
einschließlich ihrer genetischen Vielfalt, 
von vergesellschafteten oder abhängigen 
Arten und Nichtzielarten sowie deren 
Lebensräumen, auch bei Fehlen 
vollständiger Gewissheit, ergriffen werden 
müssen, wenn Gründe vorliegen, die eine 
Bedrohung dieser Arten befürchten 
lassen.

Begründung

In Artikel 3 Buchstabe j muss eine Bestimmung zum Schutz des Artenreichtums (genetische 
Vielfalt) eingeführt werden, da das langfristige Fortbestehen aller Arten von diesem Arten-
reichtum abhängig ist.

Änderungsantrag 10
Artikel 3 Buchstabe m

(m) „Fangkapazität“: gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2930/86 des Rates 
die Tonnage eines Schiffes in BRZ und 
seine Maschinenleistung in kW. Bei 
bestimmten Fangtätigkeiten kann die 
Kapazität auch über die Anzahl und/oder 
Größe des eingesetzten Fanggeräts 
definiert werden.

(m) „Fangkapazität“: die Anzahl und/oder 
Größe des eingesetzten Fanggeräts unter 
Berücksichtigung der Tonnage eines 
Schiffes in BRZ und seiner 
Maschinenleistung in kW gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2930/86 des Rates. 

Begründung

Auch kleine Fahrzeuge, die in sensiblen Gebieten fischen, können beträchtliche Schäden 
verursachen. Daher müssen in erster Linie die Art der Fangtätigkeit und das Fanggerät und 
nicht nur die Größe des Fahrzeugs entscheidend sein.
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Änderungsantrag 11
Artikel 8 Absatz 1

1. Im Falle einer ernsten und 
unvorhergesehenen Gefahr für die 
Erhaltung der Bestände oder des 
Ökosystems infolge fischereilicher 
Tätigkeiten in den Gewässern unter seiner 
Hoheit oder Gerichtsbarkeit kann ein 
Mitgliedstaat, falls eine unnötige 
Verzögerung nur schwer wieder 
gutzumachende Schäden zur Folge hätte, 
Sofortmaßnahmen mit einer Laufzeit von 
höchstens drei Monaten treffen.

1. Im Falle einer ernsten Gefahr für die 
Erhaltung der Bestände oder des 
Ökosystems infolge fischereilicher 
Tätigkeiten in den Gewässern unter seiner 
Hoheit oder Gerichtsbarkeit kann ein 
Mitgliedstaat Sofortmaßnahmen mit einer 
Laufzeit von höchstens drei Monaten 
treffen.

Begründung

Aus Gründen der Vorsorge und der Subsidiarität müssen für Sofortmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten dieselben Prinzipien wie für die der Kommission gelten (vgl. Artikel 7 
Absatz 1).

Änderungsantrag 12
Artikel 10 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
Maßnahmen zum Abbau der 
Fangkapazitäten ihrer Flotten, um ein 
dauerhaftes Gleichgewicht zwischen diesen 
Kapazitäten und den Fangmöglichkeiten 
der Gemeinschaft herzustellen und den 
nach Artikel 6 erlassenen Maßnahmen 
Rechnung zu tragen.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
unverzüglich wirksame Maßnahmen zum 
Abbau der Fangkapazitäten ihrer Flotten, 
um ein dauerhaftes Gleichgewicht 
zwischen diesen Kapazitäten und den 
Fangmöglichkeiten der Gemeinschaft 
herzustellen und den nach Artikel 6 
erlassenen Maßnahmen Rechnung zu 
tragen.

Begründung

Spricht für sich.
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Änderungsantrag 13
Artikel 20 Absatz 2

2. Erhält die Gemeinschaft neue 
Fangmöglichkeiten, so entscheidet der Rat 
unter Berücksichtigung der Interessen der 
einzelnen Mitgliedstaaten über das 
Verfahren zur Aufteilung dieser 
Möglichkeiten.

2. Erhält die Gemeinschaft neue 
Fangmöglichkeiten, so entscheidet der Rat 
unter Berücksichtigung der Interessen der 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie der 
Folgen dieser Entscheidung für die 
Meeresumwelt über das Verfahren zur 
Aufteilung dieser Möglichkeiten.

Begründung

Spricht für sich.

Änderungsantrag 14
Artikel 23 Absatz 4 Unterabsatz 1

4. Verluste an lebenden aquatischen 
Ressourcen, die auf einen Verstoß gegen 
die Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik zurückzuführen sind und 
für die ein Mitgliedstaat aufgrund einer 
Handlung oder Unterlassung 
verantwortlich gemacht werden kann, 
werden von diesem Mitgliedstaat ersetzt. 
Die Wiedergutmachung erfolgt in Form 
eines Abzugs von der diesem Mitgliedstaat 
zugeteilten Quote. Dieser Abzug kann in 
dem Jahr geschehen, in dem der Schaden 
entstanden ist, im darauf folgenden Jahr 
oder noch später. Ist ein Quotenabzug nicht 
möglich, stellt die Kommission das 
Quotenäquivalent als Entschädigung durch 
den Mitgliedstaat fest.

4. Verluste an lebenden aquatischen 
Ressourcen, die auf einen Verstoß gegen 
die Vorschriften der Gemeinsamen 
Fischereipolitik zurückzuführen sind und 
für die ein Mitgliedstaat aufgrund einer 
Handlung oder Unterlassung 
verantwortlich gemacht werden kann, 
werden von diesem Mitgliedstaat ersetzt. 
Die Wiedergutmachung erfolgt in Form 
eines Abzugs von der diesem Mitgliedstaat 
zugeteilten Quote. Dieser Abzug kann in 
dem Jahr geschehen, in dem der Schaden 
entstanden ist, im darauf folgenden Jahr 
oder noch später. Ist ein Quotenabzug nicht 
möglich oder entsteht der Schaden einem 
Drittstaat, stellt die Kommission das 
Quotenäquivalent als Entschädigung durch 
den Mitgliedstaat für den betroffenen 
Mitgliedstaat oder das betroffene 
Drittland fest.

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
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Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher 
sollten auch diese Länder in die Entschädigungsregelungen der Verordnung angemessen 
einbezogen sein (vgl. Änderungsantrag 2).

Änderungsantrag 15
Artikel 23 Absatz 4 Unterabsatz 3

Ist keinem konkreten Mitgliedstaat ein 
Schaden entstanden, so wird die 
quotenäquivalente Entschädigung als 
zweckgebundene Einnahme gemäß Artikel 
4 der Haushaltsordnung zur Stärkung der 
Kontrolle und der Durchsetzung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik genutzt.

Ist keinem konkreten Mitgliedstaat oder 
Drittland ein Schaden entstanden, so wird 
die quotenäquivalente Entschädigung als 
zweckgebundene Einnahme gemäß Artikel 
4 der Haushaltsordnung zur Stärkung der 
Kontrolle und der Durchsetzung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik genutzt.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 12.

Änderungsantrag 16
Artikel 24 Unterabsatz 3

Die Maßnahmen werden ausreichend 
dokumentiert. Sie sind angemessen, 
wirksam und abschreckend.

Die Maßnahmen werden ausreichend 
dokumentiert und unverzüglich 
veröffentlicht. Sie sind angemessen, 
wirksam und abschreckend.

Begründung

Nur durch größere Transparenz können die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam und 
abschreckend sein und wird den europäischen Bürgern ermöglicht, durch Entscheidungen auf 
der Grundlage hinreichender Informationen die Entwicklung zu beeinflussen.

Änderungsantrag 17
Artikel 27 Absatz 3

3. Die Kommission erstellt alle drei Jahre 3. Die Kommission erstellt alle drei Jahre 
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einen Beurteilungsbericht über die 
Anwendung der Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik durch die 
Mitgliedstaaten, der dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorgelegt wird.

einen Beurteilungsbericht über die 
Anwendung der Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik durch die 
Mitgliedstaaten, der dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorgelegt wird. 
Dieser Bericht wird der Öffentlichkeit 
unverzüglich zugänglich gemacht.

Begründung

Nur durch größere Transparenz können die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam sein 
und wird den europäischen Bürgern ermöglicht, durch Entscheidungen auf der Grundlage 
hinreichender Informationen die Entwicklung zu beeinflussen.

Änderungsantrag 18
Artikel 28 Absatz 5

5. Kontroll- und Überwachungsberichte, 
die von Gemeinschaftsinspektoren oder 
Inspektoren eines anderen Mitgliedstaats 
oder Kommissionsinspektoren erstellt 
werden, gelten in jedem Mitgliedstaat als 
zulässige Beweismittel in Verwaltungs- 
oder Strafverfahren. Sie haben dieselbe 
Beweiskraft zur Aufnahme des Tatbestands 
wie Kontroll- und Überwachungsberichte 
der Mitgliedstaaten selbst.

5. Kontroll- und Überwachungsberichte, 
die von Gemeinschaftsinspektoren oder 
Inspektoren eines anderen Mitgliedstaats 
oder Kommissionsinspektoren erstellt und 
unverzüglich veröffentlicht werden, gelten 
in jedem Mitgliedstaat als zulässige 
Beweismittel in Verwaltungs- oder 
Strafverfahren. Sie haben dieselbe 
Beweiskraft zur Aufnahme des Tatbestands 
wie Kontroll- und Überwachungsberichte 
der Mitgliedstaaten selbst.

Begründung

Nur durch größere Transparenz können die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam sein 
und wird den europäischen Bürgern ermöglicht, durch Entscheidungen auf der Grundlage 
hinreichender Informationen die Entwicklung zu beeinflussen.

Änderungsantrag 19
Artikel 29

Sofern in dieser Verordnung nicht anders Sofern in dieser Verordnung nicht anders 
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vorgesehen, wird der Rat nach dem 
Verfahren des Artikels 37 des Vertrags 
tätig.

vorgesehen, wird der Rat nach dem 
Verfahren des Artikels 175 Absatz 1 des 
Vertrags tätig.

Begründung

Das Ziel der neuen gemeinsamen Fischereipolitik ist nach Auffassung der Kommission eine 
„nachhaltige Entwicklung unter ausgewogener Berücksichtigung ökologischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Aspekte“. Vor diesem Hintergrund muss der Rat vor allem 
gemäß dem im Umweltkapitel des EU-Vertrags festgelegten Verfahren vorgehen.

Änderungsantrag 20
Artikel 32 Absatz 1

1. Es werden regionale Beratungsgremien 
eingerichtet, deren Aufgabe es ist, zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 Absatz 1 
genannten Ziele beizutragen und die 
Kommission insbesondere in Fragen der 
Bestandsbewirtschaftung in bestimmten 
Meeresgebieten oder Fischereizonen zu 
beraten.

1. Es werden regionale Beratungsgremien 
eingerichtet, deren Aufgabe es ist, zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 Absatz 1 
genannten Ziele beizutragen und die 
Kommission insbesondere in Fragen der 
Bestandsbewirtschaftung in bestimmten 
Meeresgebieten oder Fischereizonen zu 
beraten. Die Kommission fördert die 
Einrichtung regionaler 
Beratungsgremien mit entsprechendem 
Auftrag in den Drittländern, mit denen 
die Gemeinschaft Fischereiabkommen 
geschlossen hat.

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher muss 
die Schaffung regionaler Beratungsgremien auch in diesen Drittländern gefördert werden.

Änderungsantrag 21
Artikel 34 Absatz 1

1. Es wird ein Wissenschaftlich-
technischer und Wirtschaftlicher 

1. Es wird ein Wissenschaftlich-
technischer und Wirtschaftlicher 
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Ausschuss für Fischerei (STECF) 
eingesetzt. Der STECF wird bei Bedarf zu 
Fragen der Bestandserhaltung und -
bewirtschaftung einschließlich 
biologischer, wirtschaftlicher, 
umweltpolitischer, sozialer und technischer 
Überlegungen gehört.

Ausschuss für Fischerei (STECF) 
eingesetzt. Der STECF wird zu Fragen der 
Bestandserhaltung und -bewirtschaftung 
einschließlich biologischer, 
wirtschaftlicher, umweltpolitischer, 
sozialer und technischer Überlegungen 
sowie zum Abschluss von 
Fischereiabkommen mit Drittländern 
gehört.

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher 
müssen in die Arbeit des Ausschusses auch die Verhandlungen über Fischereiabkommen 
einbezogen werden, um sicherzustellen, dass den Auswirkungen der Abkommen auf die 
Umwelt die erforderliche Beachtung geschenkt wird.

Änderungsantrag 22
Artikel 34 Absatz 2

2. Die Kommission berücksichtigt die 
Empfehlungen des STECF, wenn sie im 
Rahmen der vorliegenden Verordnung 
Vorschläge zur Bestandsbewirtschaftung 
unterbreitet. 

2. Die Kommission berücksichtigt die 
Empfehlungen des STECF, wenn sie im 
Rahmen der vorliegenden Verordnung 
Vorschläge zur Bestandsbewirtschaftung 
unterbreitet und im Namen der 
Gemeinschaft mit Drittländern 
Verhandlungen über Fischereiabkommen 
führt. 

Begründung

Die Fangtätigkeit der Fangflotten der Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten außerhalb der 
gemeinschaftlichen Gewässer aufgrund von Fischereiabkommen stellt eine ebenso große 
Bedrohung der Meeresumwelt und der Fischbestände in Drittlandgewässern dar. Daher muss 
die Kommission der Stellungnahme des Ausschusses Rechnung tragen, um dafür zu sorgen, 
dass bei den Verhandlungen über die Abkommen Umweltfolgen der Abkommen nicht 
übersehen werden.
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Änderungsantrag 23
Artikel 36

Die Bestimmungen der Kapitel II und III 
werden vor Ende des Jahres 2008 
überprüft.

Die Bestimmungen der Kapitel II und III 
werden vor Ende des Jahres 2006 
überprüft.

Begründung

Die gegenwärtige ernste Lage in unseren Meeresgewässern erlaubt nicht, mit einer Revision 
der Bestimmungen bis zum Jahre 2008 zu warten.
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Ausschuss für Recht und Binnenmarkt
Der Vorsitzende

Herrn Struan Stevenson
Vorsitzender
Ausschuss für Fischerei
BRÜSSEL

Betrifft: Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik – KOM(2002)185 – 2002/0114(CNS), 
9361/2002 – C5-0313/2002.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit Schreiben vom 4. September 2002 haben Sie den Ausschuss für Recht und Binnenmarkt 
mit der Prüfung der Richtigkeit und Angemessenheit der Rechtsgrundlage des genannten 
Vorschlags der Kommission befasst.

Gemäß dem in Artikel 63 der Geschäftsordnung vorgesehenen Verfahren wurde der Ausschuss 
für Recht und Binnenmarkt ersucht, eine Stellungnahme zur Rechtslage abzugeben, die infolge 
der Annahme eines Änderungsantrags durch den Ausschuss für Umweltfragen zur 
Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik, 
mit dem der Ausschuss für Fischerei als federführender Ausschuss befasst wurde, entstanden 
war.

Auf Vorschlag seines Verfassers einer Stellungnahme hat der mitberatende Ausschuss für 
Umweltfragen beschlossen, in seiner Sitzung vom 3. Oktober Artikel 175 des EG-Vertrags als 
Rechtsgrundlage für diese Verordnung zu wählen, zusammen mit Artikel 37 des EG-Vertrags, 
auf den sich der Rat stützt.

Der Ausschuss für Umweltfragen vertritt die Auffassung, dass es wichtig sei, wenn das Ziel der 
Gemeinsamen Fischereipolitik auch darin besteht, die Voraussetzungen für eine nachhaltige 
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ökologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu schaffen, dieses Ziel doch durch einen 
ergänzenden Hinweis auf die im Vertrag enthaltenen Umweltbestimmungen zu verstärken.

Abgesehen von diesem Anliegen wirft das Abstimmungsergebnis im Ausschuss für 
Umweltfragen ein Problem im Zusammenhang mit dem anzuwendenden Verfahren auf, da 
Artikel 175 EG-Vertrag das Mitentscheidungsverfahren vorsieht, während in Artikel 37 EG-
Vertrag lediglich die Anhörung des Europäischen Parlaments vorgesehen ist.

Daher muss auf folgende zwei Fragen eine Antwort gefunden werden:

– Können die Artikel 37 EG-Vertrag und 175 EG-Vertrag gemeinsam als Rechtsgrundlage 
für den Vorschlag für eine Verordnung gewählt werden, wie vom Ausschuss für 
Umweltfragen vorgeschlagen?

– Welcher der beiden Artikel bildet im gegenteiligen Fall die angemessene Rechtsgrundlage?

Die Beantwortung der ersten Frage hat mit der Tatsache zu tun, dass beide Artikel des Vertrags 
unterschiedliche und nicht miteinander zu vereinbarende Verfahren vorsehen.

In seinem Urteil vom 11. Juni 1991 (Kommission gegen Rat) hat der Europäische Gerichtshof 
erkannt, dass in einem solchen Fall der Rückgriff auf mehrere Rechtsgrundlagen eines der in 
den Rechtsgrundlagen vorgesehenen Verfahren aushöhlen würde, und damit seine 
Rechtsprechung gefestigt. Diese Lösung ist im Übrigen vernünftig.

Da nun ein Rückgriff auf mehrere Rechtsgrundlagen, den das Abstimmungsergebnis im 
Ausschuss für Umweltfragen mit sich bringen würde, unzulässig ist, erscheint es angebracht zu 
prüfen, ob der vom Rat gewählte Artikel 37 als Rechtsgrundlage für den Vorschlag für eine 
Verordnung angemessen ist.

Nach ständiger Rechtsprechung ist „[…] die Ermittlung der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts, 
die dessen Erlass zugrunde zu legen ist, […] auf das Hauptziel des Rechtsakts abzustellen“, und 
diese Wahl muss sich „auf objektiven, gerichtlich nachprüfbaren Umständen gründen […], zu 
denen insbesondere das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts gehören.“ (vgl. insbesondere Urteil 
vom 23. Februar 1999 Parlament gegen Rat, Rechtssache C-42/97, Randnr. 36, sowie das Urteil 
vom 9. Oktober 2001 Niederlande gegen Parlament und Rat, Rechtssache C-377/98, Randnrn. 
27 und 28).

Im vorliegenden Fall sieht der Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
Folgendes vor:

– Maßnahmen zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Fischerei 
und Aquakultur, die zu gesunden marinen Ökosystemen beitragen;

– eine wirtschaftlich lebensfähige und wettbewerbsfähige Fisch- und Aquakulturwirtschaft, 
die für den Verbraucher von Nutzen ist;

– einen angemessenen Lebensstandard für alle, die von der Fischerei abhängig sind.
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In ihrer Mitteilung weist die Kommission darauf hin, dass die neue Gemeinsame 
Fischereipolitik auf andere Bereiche der Gemeinschaftspolitik, insbesondere der Umwelt- und 
Entwicklungspolitik, durch eine sektorübergreifende Strategie abgestimmt werden muss.

Artikel 37 des EG-Vertrags, der sich auf die Agrarpolitik bezieht, kann aber nicht ohne die 
Bezugnahme auf Artikel 32 verstanden werden, in dem in Absatz 1 „landwirtschaftliche 
Erzeugnisse“ wie folgt definiert werden: die Erzeugnisse des Bodens, der Viehzucht und der 
Fischerei sowie die mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der 
ersten Verarbeitungsstufe.

Aus Artikel 32 Absatz 4 ergibt sich darüber hinaus, dass mit dem Funktionieren und der 
Entwicklung des gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeugnisse die Gestaltung 
einer gemeinsamen Agrarpolitik Hand in Hand gehen muss.

Angesichts dieser Bestimmungen hat der Gerichtshof erkannt, dass Artikel 37 die angemessene 
Rechtsgrundlage für alle Regelungen über die Produktion und die Vermarktung der im Anhang 
II des Vertrages aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die zur Verwirklichung eines 
oder mehrerer der in Artikel 33 EG-Vertrag genannten Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 
beitragen, bildet (vgl. insbesondere Urteil vom 23. Februar 1988 (Vereinigtes Königreich gegen 
Rat, Rechtssache 68/86, und Urteil vom 23. Februar 1988 Vereinigtes Königreich gegen Rat, 
Rechtssache 131/86).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes sollen die Artikel, die der Gemeinschaft bzw. der 
Union die Zuständigkeit für spezifische Maßnahmen im Umweltbereich zuweisen (Artikel 130r 
EG-Vertrag, nach Änderung jetzt Artikel 174 EG), „[…] die Zuständigkeiten unberührt […] 
[lassen], die die Gemeinschaft aufgrund von sonstigen Vorschriften des EG-Vertrags besitzt, 
auch wenn die betreffenden Maßnahmen zugleich eines der Ziele des Umweltschutzes 
verfolgen“. (Republik Griechenland gegen Rat, 23. März 1990, Randnr. 19, sowie das jüngste 
Urteil vom 19. September 2002, Republik Österreich gegen Marter Huber, Randnr. 33).

Im Übrigen bestimmt Artikel 6 des Vertrags, dass die Erfordernisse des Umweltschutzes 
Bestandteil der anderen Politiken der Gemeinschaft sind; daher kann eine gemeinschaftliche 
Maßnahme nicht allein eine Handlung der Gemeinschaft im Umweltbereich darstellen, weil sie 
diesen Erfordernissen Rechnung trägt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes ist Artikel 37 folglich die angemessene 
Rechtsgrundlage für die Verordnung des Rates über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik.
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Angesichts der obigen Überlegungen sowie der Rechtsprechung des Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften hat der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt in seiner Sitzung 
vom 8. Oktober beschlossen, dass Artikel 37 EG-Vertrag1 die angemessene Rechtsgrundlage 
für den Vorschlag für eine Verordnung bildet.

(gez.) Giuseppe Gargani

1 Bei der Abstimmung waren anwesend: Giuseppe Gargani (Vorsitzender), Willi Rothley, Ioannis Koukiadis, 
(stellvertretende Vorsitzende), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Ward Beysen, Michel J.M. 
Dary, Bert Doorn, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-
Robles Gil-Delgado, Neil MacCormick, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Anne-Marie 
Schaffner, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Joachim Wuermeling und François Zimeray.


